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ULRICH ASENDORF
Amt und Ordination

i1im Verständnis der Ilutherischen Kirche

Wie die Geschichte der lutherischen Kirche zeigt, ist die rage ach dem
geistlichen Amt nicht allen Zeiten mi1t der gleichen Intensität gestellt
worden. Daß die Reformation hier einen Ansatz en mußbte, WAar

2us$s einem doppelten egenüber unvermeidlich. DIie römische Auffassung
VO geistlichen Amt konnte unmöglich übernommen werden. ber auch
der immer weıiter anwachsenden schwärmerischen ewegung mußte ein

Verständnis des Amtes entgegengesetzt werden. Die Korrespondenz
Luthers zeigt 1in aller Deutlichkgit, welche Einbrüche diesem Gegner be-
reits gelungen
Ehe die Amtslehre Luthers in ihren Umrissen dargestellt wird, w1e S16 sich
Aaus der NnNEUErTECN ] iteratur erheben läßt, 1st fragen, VO  m; Aaus der alsche
Weg für die welitere Entwicklung eingeschlagen wurde. Luther selbst hat
namentlich in seiner späateren eit ein Verständnis des geistlichen Amtes
im Rahmen seiner Drei-Stände-Lehre entwickelt. DIiese re1i Stände, Predigt-
amt, weltliche Obrigkeit un Ehe sind ach seiner Auffassung CONTra C12-
bolum gerichtet*. (Gsott tritt durch seine DDiener der drohenden Verwüstung
Satans Die TEe1 Stände in der Sicht Luthers sind die re1 Dämme,
die Gott das hereinbrechende OSe aufgerichtet hat, wobeli dieses
Bild der Dämme bereits jel statisch 1St. Das dramatische ingen (sottes
mIit dem Widersacher, der Ernst der eschatologischen Weltstunde steht
hinter der Lehre Luthers VO  } den re1i tänden oder Hierarchien, die ur

Unrecht 1n der allgemeinen Debatte ber die Regimentenlehre Rande
berührt worden 1St.
Hier sollte schon bald eine tiefgreifende Umformung mit weitreichenden
Konsequenzen sichtbar werden. In der rthodoxtie wird ZWAartr das Schema
der drei Stände weiter gebraucht und ZWATr bereichert den durch Me-
lanchthon eingeführten societas-Begrift, daß 119  ' dasselbe Bild VOL sich

haben meint w1e 1n den Äußerungen Luthers selber Schon bald aber
wird Luthers dynamisches Verständnis der re1 Stände ”7unehmend statisch

DE 4 '9 3R Zirkulardisp. über Mt 19 21 v 39, These Die wesentlichen
Stellen über die Hierarchien hat Wolt zusammengestellt, Peregrinatio, München
1954, 2231 ff’ vgl uch Ellert, Morphologie IL, 49 E’ ferner: Küppers,
Luthers Dreihierarchienlehre als Kritik der mittelalterlichen Gesellschaftsauffassung,
Erv. Theol,, 19; 1959 261—2374



verstanden. Auf dem weIiteren Wege wird die Ständelehre zum Grund-
schema einer Sozialordnung, W as S1e bei Luther keineswegs 1St un auch
nicht sein kann, weil jeder Christ inmehreren, WEECI111)2 nicht1n endreiStänden
oleichzeitig lebt2 Das Moment der Sozialstruktur, das für Luther außer
Betracht bleibt, wird immer beherrschender, bis hin jenen Entstellungen,
die die orthodoxen Lutheraner des Jahrhunderts, etwa2a Vilmar, Recht
als eine nicht mehr vertretende Bevormundung der Kirche durch den
Staat verstanden un leidenschaftlich bekämpft haben? Vollends hofilnungs-
los wurde die Ständelehre in dem Augenblick korrumplert, S1e mMi1t den
kirchenrechtlichen Vorstellungen des L un! 15 Jahrhunderts VO Ep1S-
kopal-, 'Territorial- und Kollegialsystem verbunden wurde.
Dem Pietismus lag ein eigentliches Verständnis der rage vollkommen fern.
Ein freier Zusammenschluß VO  e} Wiedergeborenen hat weder der Kirche
och geistlichen Amt ein wesentliches Interesse, WEn iNan VON dem
polemischen bsieht Freilich 1St Zu bedenken, daß der pletistische Protest
1in seinen mannigfachen Formen auf e1in bereits deformiertes Kirchen- und
Amtsverständnis stÖßt. ber Schleiermacher 1St das pietistische Bild der
Gemeinde weitreichendem Einfuß gekommen.
Damit aber 1st der Bereich berührt, auf dem die rage VO:  - Kirche und
Amt leidenschaftlich5 werden sollte das 19 Jahrhundert. Die
einander gegenüberstehenden Positionen sind mit ein paaf Namen schnell

Elert,
Vgl Lwa Vılmars Aufsatz: ‚„„Über die Lehrte VO:  - den dtrei Ständen der menschlichen
Gesellschaft hinsichtlich der Verwendung dieser Lehre 1in der Lehre VÖO:  - der Kirche®®
(1862), Kirche un Welt, Ges past.-theol. Aufsätze, E: Gütersloh 1872, 207
Vilmar behauptet, Luther habe ‚„„anfänglich auf dem Boden des allgemeinen Gemeinde-
rtechts‘® 1n der Kirche gestanden (a 216) Diese Auffassung Luthers se1 War
durch die wieder auf das richtige Maß beschränkt worden, wirke ber spater weiter.

konstrulert daher bei Luther ine Wwar nicht vorkommende ber VO:  =) ihm abgeleitete
‚, T’eilnahme des ordo politicus Kirchenregiment“‘‘ (a 24793 Nach Vilmar
ist die Dreiständelehre erfunden worden, das „einmal eingetretene Regiment der
Kirche durch die weltliche Obrigkeit hinterdrein dogmatisch rechtfertigen‘“‘ (a

2233 Daher ist se1it 1848 die Meinung hören, namentlich 1in Preußen, daß die
Kirche in die Zerrüttung des KÖönigtums mit hineingerissen werde. Die Ständelehre
habe der Revolution votrgeatbeitet durch die Forderung des Aufgehens der Kirche 1m
Staat DZWw. uch umgekehrt durch die Trennung der Kirche VO Staat Die Kırche
verdankt ihre Ohnmacht der Ständelehre, 2924 Vilmar hat damit sicher
den Ort VO:!  - Luthers Hierarchienlehre falsch bestimmt, ber hat gesehen, wohlrn die
Entstellung dieser Lehre führen konnte;: vgl noch Dogmatik 1: 207 fl.‚ 2765 Theol
kirchliche Aufsätze, hrsg. Kamge, München 1938, ö59—112; Die Lehre VO

gelistlichen Amt, S9ff; Die Augsburgische Contession etrklärt, 197£; vgl uch
Schlunk, Amt und Gemeinde 1im theologischen Denken Vilmars, üunchen 1947,
54 f1.



bezeichnet. Auf der einen. Seite stéht Höfling, auf der anderen ‘ Staiul un!
Vilmar, zwischen beiden Harless Schwierig wird die Kontroverse dadurch,
daß auf allen Seiten nachdrücklich mMit Luther afgumentiert wird Das
erwachte Interesse Luther we1list sich 1n seitenlangen /itaten Au!  N Freilich
1St die Überfremdung auch deutlich spürbar, w1e sich etwa bei Höfling
leicht seinem VO:  - Schleiermacher herkommenden Kirchenverständnis
nachweisen 1äßt4 Kın auch och sorgfältig abgesichertes Delegations-
prinziıp führt aus dem lutherischen Denken heraus. Gerade die 2US$S

Luther reichlich beigebrachten /1tate beweisen der entscheidenden Stelle
nicht, was S1Ee sollen. ber auch die andere Gruppe hat ihre Vorverständ-
N1SSE, die 6S schwer machen, ier die genuln lutherische Linie erkennen,
S  Yanz abgesehen VO  =) einer Reihe VOLL Difterenzen in wesentlichen Binzel-
fragen, eLiwa ber die olle des allgemeinen Priestertums bei Stahl und
Vilmar® Wie sehr mi1t fremden Begrifien operiert wird, zeigt Etiw2 die Unter-
scheidung Stahls, wonach die Kirche als Anstalt 1m Amt manifestiert iSt:
sofern S1e Gemeinschaft iSt aber in der Gemeinde. Hier werden Begrifte
die Bekenntnisse herangebracht, die ihrem Wesen tTem: un die ihrer g-

Erfassung hinderlich sind.
uch wenn das nicht immer auf den ersten Blick sichtbar wird, stehen
die Auseinandersetzungen ber Kirche und Amt VOT einem breiten Hinter-
grund. Politische Fragen sind mi1t den theologischen unentWegt verbunden.

annn auch 1n se1iner Lehre VO  - der Kirche den Theoretiker des
politischen Konservativismus nicht verleugnen. So kannn sowohl für die

A Luther wird 1n Richtung des Delegationsprinz1ips interpretiert *° vgl Grundsätze evang.
luth Kirchenverfassung, Aufl., Erlangen 18935 ‚„„Es kann VO: mte 1im
bestimmten Gegensatz Z allgemeinen Priestertum der Gläubigen Nur insofern die
ede se1n, als ben WwIie Luther Sagt ein ‚Amt geben muß, welches die Ämter

Hıier wird Luther VO:allen Christen gemein sind, VO  - aller SCmH austichtet
Schleiermacher her interpretiert ; vgl Der christliche Glaube, Aufl. Berlin 1836,

241 ‚„„Die christliche Kirche bildet sich durch das Zusammentreten der einzelnen
Wiedergeborenen einem geotrdneten Aufeinanderwirken und Miteinanderwirken‘®.
Auf die Abhängigkeit Höflings VO seinem Lehrer Puchta hat Maurter aufmerksam
gemacht, Pfarrerrecht U, Bekenntnis, Berlin 19516

Vgl den NN „Über Kirchenverfassung nach Stahr.. Kirche und Welt IL, 205,
bei dem die Aufl VO:  - Stahls ‚„Kirchenverfassung“‘ VO  w 1862 Grunde liegt. Vilmar
bemängelt die weite Fassung des allgemeinen Priestertums be1 Stahl, die
göttlichen Vollmachten der anzen (Gemeinde gegeben selen un das Amt S1e 1m Namen
aller als Erfüllung des göttlichen Auftrags ausübe. Vilmar befürchtet, daß daraus das
‚„Hervorgehen des Amtes AUS der Gemeinde, die Eigenschaft eines Mandatars der
Gemeinde für den Iräger des Amtes“® gefolgert werden könne. Stahl ist nach Vılmar

wenig das Mißverständnis des Delegationsprinz1ips geschützt.



Kirche w1e für den Staat die Begriffe ‚ ADStaLE un . TBStitut. einsetzen®.
Es 1St nicht mehr die romantische Position, die 1ler vertreten wird, auch
WE die Ursprünge der SogenNanNnNtLEN Historischen Schule dorthin 7urück-
weisen. Im Hintergrund steht die das Jahrhundert beschäftigende rage
ach der Legitimität. Die Grundordnung VO  u Monarchie und olks-
Ssouveränität 1St aus der Auseinandersetzung nicht herauszudenken.
Daher wird e verständlich, weinnn die lutherische Theologie in ihrem ingen

die Ekklesiologie jel weitere Zusammenhänge berührt hat In welchem
Malie sich theologische un pO.  SC  € Maotive verbinden, äßt sich ein-
drucksvoll Vilmar zeigen. Seine rTe VO  } Kirche und Amt
1St aus der sicheren Erkenntnis eines totalen europäischen Zusammen-
bruches heraus entworten. Nur INa  } diesen Hintergrund sieht, begreift
IMNa  ; die leidenschaftliche Schroftheit seiner Position, 1in der 6S nichts
weniger geht als darum, angesichts des ahe bevorstehenden Endes aller
inge durch das Zeugnis der Hirten ein1ge enige durch die Kata-
strophe hindurch retten”.
Auftällig bleibt, daß die Auseinandetsetzung Kirche und Amt
etwa das Jahr 18570 herum nde geht, ohne ein abschließendes Kr-
gyebnis gebracht haben Mit Theodosius Harnack kommt das ema
einem vorläufigen Abschluß Datür macht Sasse in seinem Vorwort
der Neuausgabe VON Vilmars ogmati den beginnenden Kirchenschlaf
der Bismarckschen Epoche verantwortlich. An dieser zugespitzten Bemer-
kung dürfte eine Beobachtung richtig se1n. Die rage ach Kirche un! Amt
ist naturgemäß in solchen Zeiten besonders lebendig, die gesamte Ord-
NUNS sowohl der politischen W1e der irtchlichen Welt in rage gestellt ist
In der 'Lat sind die Ereignisse VO:  w 1848 iel einschneidender SECWECSCMH, als

Fagerberg hat den Nachweis im einzelnen geführt: Bekenntnis, Kirche un Amt
in der deutschen konfessionellen Theologie des Jahrhunderts, Uppsala-Wiesbaden
1952, 197 .

7 Im Zusammenhang seiner Forderung die Theologie, ausschließlich Pastotren C1-

ziehen, heißt CS . „ Wet zeigt ihnen (den Studenten) in unNnNseTer Zeit,; 1in welcher die
Stützen weltlicher Art  $ auf die WIr u11ls eintausend Jahre lang gelehnt haben, mortsch
geworden sind un dem sicheten Eıinsturz drohen, 1n welcher das tbe unserer Väter

natürlicher Zucht, Ordnung und Sitte augenscheinlich auf die letzte Neige geht und
in wen1ig Menschenaltern völlig ausgeschöpft se1n wird, in unserer Zeit, welche auf das
nde unseres Volkes und ‚ Wwar auf ein nde mit Schrecken, unzweifelhaft hinweist
WET zeigt ihnen 1in dieser Zeit, daß S1e allein mit dem lebendigen Worte (Gottes 1mMm
Hertrzen un 1im Munde diesen Verftall auf halten können, und daß sie, WCI111 derselbe
dennoch eintritt, unvetrsechrt AauSs dem allgemeinen Ruin hervorgehen, und auf den
ITrummern der gegenwärtigen Ordnung der weltlichen Dinge mit unbewegtem Herzen
un festem lick als Sammler ines A1CE Volkes stehen sollenR Die Theologie der
Tatsachen wider die Theologie der Rhetorik, Aufl., Marburg 1857,
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es dem äußeren Verlauf der Dinge entspricht. Die Notwendigkeit einer
Neuordnung kündigte sich mMi1t dem nde der Befreiungskriege Damit
war auch ein Kirchentum 1n rage gestellt, das sich namentlich dem
barocken Souveränitätsverständnis einer die Kirchengewalt einschließenden
staatlichen Gewalt die dem Untergang preisgegebenen Mächte gebunden
hatte. Die Auswirkungen für die Kirche waren fraglos 1n ihrer vollen chärfe
sichtbar geworden, WE sich die deutschen Zaustände nicht mMIt nicht
immer einwandtreien Mitteln als reparierfähig erwiesen hätten. mmerhin
mußte sich eine verantwortliche Theologie auf den Eventualfall einstellen;
un! das ist mMIt allen Konsequenzen nicht 11U7 be1 mMar geschehen. ] )Jas
erklärt aber auch,5 das ema VO:  . Kirche un! Amt ach 1570
in den Hintergrund tritt Die politische und allgemeine Lage WAar total VeCOLI-

ändert.
Daneben 1St aber bedenken, worauf mMit besonderer Klarheit Maurer
aufmerksam gemacht hat, daß mM1t den Denkformen des mittleren 19 Jahr-
hundert eine Lösung der rage VON Kirche un! Amt cechr erschwert, wenn

nicht Sai unmöglich WT, Die beiden einander befehdenden Gruppen kom-
men 1m Grunde nicht VON der Theologie des I Jahrhunderts und seinen
Lehren VO Episkopal-, Territorial- un:! Kollegialsystem los er tritt
die Theologie Luthers und der Bekenntnisse nicht voll 1Ns Blickfeld [ )Das
äßt sich SETwa der Scheinfrage VOLLL der Priorität des Amtes VOL der (Ge-
meinde oder umgekehrt ZeigeN“.
Als MI1t der Niederlage VO  - 1918 der landesherrliche Summepiskopat dahin-
fiel, zınächst praktische Fragen lösen. Die einzelnen Landes-
kirchen mußten sich Verfassungen geben. e1 erreicht die heftige Kritik
bestehender kirchlicher Zustände etwa durch die relig1ösen Soz1ialisten oder
den frühen Barth nicht den Raum der konkreten gesetzlichen Neuordnun-
CN Bedeutende Ansätze einem erneuerten Kirchenverständnis ireten

ErST unter gvänzlich veränderten Verhältnissen während des Kirchenkampfes
wieder zutage. Die Kürze der e1it und das Drängen der Ereign1isse boten
freilich 2UumM einen breiteten Raum für die Entfaltung des Themas
Was innerhalb der Verfassungsfrage och nicht deutlich machen WAaLl,
sollte einer Sanz bestimmten Stelle 1mM Kirchenkampf sichtbar werden,
un! AT seinen auslösenden Ursprüngen. Die Sohm’sche Begründung
des Kirchenrechts erwI1ies sich für beide Seiten als unzulänglich?, un ZWAAarTr

in dem Augenblick, als die rage ach dem Amt in einer s  ganz unerwarteten
Weise VON der olitischen Entwicklung AusSs gestellt wurde. Hier wird eut-

Pfarrerrecht und Bekenntnis, erlin 1957, 1 9
9 Maurer,
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lich, daß VO  m einer kleinen Stelle 1m Kirchenrecht aus eine Lawine 1NS Rollen
kommen ann. DIie Träger des geistlichen Amtes sollten bei Kinführung
des berüchtigten Arierparagraphen den Ööffentlichen Beamten gleichgestellt
werden. In der Konsequenz ware das Ptarrerrecht damit einem eil des
allgemeinen Beamtenrechtes gemacht worden. Die Mitglieder des Pftarrer-
notbundes sich diesem Ansinnen des Staates durch Berufung auf
das Ordinationsgelübde, das die Bindung das Bekenntnis der Kirche
einschließt I Jer Sto[ß des Staates SiNg amıt 1Ns HESIE weil die andere Seite
eine Position bezog, die dem Zugrift staatlichen Rechtes prinzipiell 1NZU-

gänglich blieb Es 1St daher bezeichnend, daß einer der £ruchtbarsten An-
Satze in der Theologie dieser Zeit auf dem Gebiet des Kirchenrechts EeNT-
wickelt wurde, und ZWAar durch Münter und dessen Ausgang e1m
1US divinum der Verkündigung des göttlichen Wortes, Ww1e CS aus dem
lutherischen Bekenntnis erstmalig abgeleitet wı1ird10.
In der e1it ach dem Kriege sind 6S VOTL em wieder Fragen der Ordnung,
die 1m FT  en Neuautbau einen oroben eil der Kräfte binden. Es iSt
nicht verkennen, daß VOILl verschiedenen Seiten A2uUuS$S HEUE” Ansätze ZC-
funden werden. Kın Gespräc. der einzelnen theologischen Disziplinen ber
Kirche und Amt 1St 1n Gang gekommen. DIie Arbeit 1St och csehr 1im
Fluß, daß sich daraus och ein zusammenhängendes (GGanzes erkennen Läßt
Die neutestamentliche Wissenschaft hat die rage breiter behandelt un!
ZWAartr ohl1 Hinblick auf die Gemeindestruktur 1m (sanzen w1e in der
rage des Amtes 1m esonderen. Für das ErStere ware hinzuweisen auf die
Arbeiten OR Käsemann und Schweizer, für das letztere auf

Rengstorf. Kür die Ordination hat Lohse breiter Erforschung
des jüdischen Hintergrundes das Materijal vorgelegt. Campenhausen
hat ber das Neue Testament die alte Kirche in den Gang der Untersuchung
einbezogen. In der Lutherforschung iegen die beiden gyröhberen Arbeiten ZUr

rage des Amtes VOIN Brunotte un Lieberg MO KHür das 19 Jahr-
hundert 1St auf die Untersuchung VOI Fagerberg hinzuweisen. In der
systematischen Theologie en namentlich Wolf un Steck dem
lutherischen Kirchenbegriff gyrößere Aufmerksamkeit zugewandt. chließ-
lich hat Heubach die rage der Ordination in der Sicht der lutherischen
Theologie 1LECEU SEStEHE.

Münter, Die Gestalt der Kirche ‚nach göttlichem Recht“ (Kirche und Amt En
Beiträge P Erv. 'Theol 5 > München 1941 ; ders., Begriff und Wirklichkeit des
gelistlichen Amtes, unchen vgl dazu die weitetren Konsequenzen be1i Maurer,

51 £.
Käsemann, e1b und e1ib Christi, 1933° Schweizen, Das Leben des Hertrn 1n

der Gemeinde und 1in ihren Diensten, Zürich 1946; Auflage unte: dem '"Litel Ge-



Bis die wissenschaftliche Besinnung hinein sind bestimmte pragmatische
Motive wirksam, die wieder Verzeichnungen un Einseitigkeiten
geführt C{ 1n gehört der Ruf ach mündigen Gemeinde, der
die Besinnung auf das Amt vieltach übertönt. Aus falschen er-
native heraus soll der Weg endlich frei gemacht werden für C1iNC lebendige
Gemeinde die die Befreiung aus der Vormundschaft monopolisierten
geistlichen Amtes otrdert er wird VO allgemeinen Priestertum her
C114 bestimmtes demokratisches Kirchenverständnis abgeleitet das Gefahr
kommt Ssich selber absolut Seizen IDIG Einheit VO  a Amt un Gemeinde
soll CEINSECLLNGS aufgelöst werden
Im theologischen Gespräch der Gegenwart fAllt auf daß die rage des Latlen

der Kirche MI1 besonderer Sorgfalt überdacht worden 1ST Bonhoefters
Begriff „trelig1onslosen Verkündigung 1STt hier JENAUSO beachten
WI1IC die Arbeiten VO  } Kraemer In der römischen Theologie 1ST hinzu-
CiSCH auf die umfassende Arbeit VOL Congar!“ uch der eologi1-
schen Diskussion Aäßt sich nicht verkennen daß die stärkere kzentulerung
des Amtes gelegentlich als auf < Osten der I|a1en gehend empfunden wird
Ks scheint 5 als habe die Delegationstheorie auf der SanNzenN in1e oyroßbe
Fortschritte gemacht die den Pfarrer unktionär der Gemeinde

machen TO
uch ber die CHSCIC rage VO  o Amt un Gemeinde hinaus wirken be-
iUumMMTte Grundentscheidungen des LO Jahrhunderts eiter eLtw2 die ber-
tragung des Repräsentationsprinz1ips auf die Kirchen der Kinrichtung
V OIl Synoden und Kirchenvorständen. ach der Analogie weltlicher Re-
prasentanzen wurde auch C1H6 Ööftentliche Vertretung für die Kirche g_
schaften, die schließlic. der römischen Kirche WENLSSTENS den
unteren gemeindlichen Instanzen aufgezwungen wurde Die Strukturen
moderner Demokratien werden unbesehen auf die Kirche übertragen ohne
daß die rage deutlich DCNUS gestellt und beantwortet wurde ob diese
Übertragung achlich möglich 1ST Das wird der Überforderung olcher
Gremien bestimmten Fragen deutlich WE eLtwa das espräc ber

Bultmann auf synodaler ene geführt wurde un der ematı iraglos
meinde und Gemeindeordnungen Neuen Testament Zürich 1962 Lohse, Die
Ordination Spätjudentum und Neuen Testament Göttingen 1951
Rengstorf. Apostolat und Predigtamt Aufl Stuttgart 1954 Campenhausen
Frhr Kirchliches Amt un! geistliche Vollmacht Beitr hist Theologie
Tübingen 1953 Brunotte Das geistliche Amt be1 Luther Berlin 1959
Steck vgl Anm Lieberg, Amt un (Ordination bei Luther un! Melanchthon
Forschungen z Kirchen- un Dogmengeschichte, 41 Göttingen 1963 Wolt Pere-
ZTINALLO München 1954 Heubach Die Ordination ZU: Amt der Kirche, Berlin 1956

12 Kraemer Theologie des Latentums Zürich 1959 Congar Der Lale, 1957
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nicht gerecht Weraen konnte. AgendenfragCmH der neuerdings die Diskus-
S10N das Amt der Pastorin zeigen wieder bestimmte Kreise auf, die 2um
1n diesem Rahmen sachgemäß verhandelt werden können. Kine kollektive
Sachkenntnis kann bei der Lage der inge nicht werden. Außer-
dem o1ibt die Figengesetzlichkeit des parlamentarischen Vertfahrens nicht
geringen Besorgnissen nlaß Im Hintergrunde der synodalen Praxis stehen
fraglos stärker reformierte Grundakzente.
In der gegenwärtigen Theologie 1St die umfassende Behandlung der The-
matik VOL Kirche und Amt ange erschwert, als bestimmte theologische
Strömungen die unbefangene Beurteilung behindern Der Komplex des
Frühkatholizismus 1m Neuen Lestament EWa wAÄAre schärter präzisieren,
als das bis PALT: Stunde geschehen i1st DDer starke Ausschlag des Pendels ach
links bedeutet sicher och keine abschließende Klärung. Für die Luther-
forschung macht sich das Fehlen einer umfassenden Darstellung der Ek-
klesiologie erster Versuche störend bemerkbar23. Schließlich müßte

das Gespräch Ontologie und Personalismus weiter geklärt werden.
uch 1er 1St NnNernNa. der Dogmatik och ein festes Land in Sicht Die
olge davon iSt, daß bei bestimmten Anlässen, etwa2a 1in der Auseinander-
setzung die Arnoldshainer Thesen, diese Voraussetzungen immer w1e-
der berührt werden. Damit hängt die moderne Vorliebe für betont funk-
tionale AussagenGLI Die Theologie hat bis heute och keine tiefere
Kläiärung ihrer Position gegenüber dem philosophischen Existentialismus
erreichen können. Unter diesen spekten muß die Behandlung der ekkles1i0-
logischen Grundfragen his hin ZU Verständnis des eistlichen Amites
\immer wieder leiden.

ı+

Weiterhin 1St historisch fragen, was die Reformation für das Neuverständ-
N1Ss des geistlichen Amtes bedeutet. Zwel Kronten zeichnen sich ab Den
Schwärmern und ‚„‚teuflischen Anabaptisten“‘ wird vorgeworfen, daß S1e das
Predigtamt und das 55  C}  C  e Wort‘® verachten un! lästern14. Die Reforma-
tion hat die schwärmerische alleinige Betonung einer vocatio interna
den Akzent auf die vocatio externa gelegt, SCNAUSO w1e der HI1 Ge1ist VO  o

außen durch Wort un Sakrament gegeben wird. Darüberhinaus hat das

Steck, Kirche und Lehre be1i Martin Luther bis 1525 Eine Vorstudie ZU) Pro-
blem des Konfessionalismus. Diss. Göttingen 1950; ders. Lehre un Kirche be1 dem
alteren Luther. eil Was verstand Luther Lehre ? Habilitationsschrift, GöÖt-
tingen Ö,

Apol, A,



Luthertum dem calvinistischen Ansatz 1in der Bestirfimung der er 1CU-

testamentlichen Ämter nicht folgen können. Für das geistliche Amt über-
aup 1st damit eine wesentliche Unterscheidung im Grundansatz gefallen.
IDIIS lutherische Begründung des Amtes 1St nı1e den biblizistischen Weg
NSCNH, wonach die Strukturen des Gemeindeaut baus Aaus$s dem Neuen
Testament selber unmittelbar übernommen werden könnten. IDieser Weg
wird deswegen nicht beschritten, we1il die lutherische Bestimmung VO:  a}

Gesetz und Evangelium das verbietet. Nicht eine der (e-
meindestruktur ist für das Leben der Gemeinde entscheidend, sondern Wort
un Sakrament sind allein die Kraft; auUuS$s der die Gemeinde ebt 1)Damit 1St
ein gesetzliches Mißverständnis der neutestamentlichen Gemeindeordnun-
CI prinzipiell abgewlesen. Die rechte Ordnung der Gemeinde 1St daher
nicht eine Sache des Gesetzes, wiewohl immer wieder unter Berufung auf
i Kor I2 die Notwendigkeit der Ordnung 1in der Gemeinde betont wird.
Mit der römischen Se1ite Wr eine Verständigung namentlich ach Te1
Seiten hin nicht möglich:
a) Zunächst i1st hinzuweisen auf den fundamentalen Unterschied 1m Tauf-
verständnis, w1e es 1n der spätmittelalterlichen eologie un! kirchlichen
Praxis anzutrefiten iSt:. Hier wird die Taufe immer mehr einem bloßen
Initiationsritus degradiert, der die anderen Sakramente funktionswirksam
macht Im welteren Leben des Christen geht 6 er weniger den
ständigen reditus ad baptismum 1m Sinne Luthers, sondern die Wirk-
samkeit der andetren Sakramente, namentlich des Bußsakraments, es  tar-
sakraments und der etzten Ölung. Die Vielgestalt der sakramentalen Wirk-
lichkeit en den Blick VO:  D der prinzipiellen Bedeutung der Taufe ab
Daher die mit der Taute begründete mortiHhcatio 2um och Ver-
ständnis. Luthers eigene Akrzente Ssind 1N den Sermonen des Jahres 1519
klar ausgebildet erkennen. egen der faktischen Geringschätzung der
Taufe mußte ein auf die aufe gegründetes allgemeines Priestertum (Ssacer-
dotium) einer fast unbekannten Größe werden. Daraus ergibt sich aber
auch, wıie Luther bereits 1in WE captivitate Babylonica‘®“ feststellte, daß
durch das nicht auf die Taufe gegründete römische Verständnis des priester-
lichen Amtes die fraternitas Christiana Zzerrissen wurdel>. Die profani un!
die religiosi verkörpern Z7we1 Stufen christlichen Lebens, wobei die ErsStefe
deutlich die letztere abgewertet 1St. Die römische Kirche hat nde
des Mittelalters oftensichtlich nicht die ratit gehabt, eine eigene Laien-
bewegung aus sich heraus en. un 1St daher 1n nicht unerheblichem
Maße VO  - der Entwicklung der eit überholt worden. Die entscheidenden
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Gründe aber jegen tiefer., W16 sich etwa spätmittelalterlichen Verständnis
der 'Tautfe nachweisen äßt Luther hat dafür E1n instruktives Beispiel bei
der and die SOogenNanNnNTLE Mönchstaufe Danach wird der Eintritt 1
Orden als C113 der Taufe gyleichwertiger Akt verstanden, WI1C Luther Aaus

S1111 eigentlichen klösterlichen Erfahrung berichten annn uch WEeNNn

diese Vorstellung D: gelegentlich als Meinung der offiziellen Theologie
nachzuweisen SC111 dürfte, hat diese doch auch nichts 1Nte  MG  [}

derartig weitgreifende Mißverständnisse wirksam einzuschränken1®
Nicht 11UTr dem grundsätzlich anderen Taufverständnis sondern auch
römischen Verständnis des Altarsakraments mulßlten die Auffassungen

ber das geistliche Amt auseinandergehen Luther sieht der Messe der
römischen TE den Ausdruck eschatologischen pervers1itas (ottes
SAaC;  um SC1IiE gnädiges Handeln uns wird sacrifici1um VOIl

Menschen verkehrt das Al eld verkauft Mit diesem falschen Ver-
ständn1s der Messe aber 1STE das Verständnis VO geistlichen Amt unmittel-
bar verbunden insowelt, als der Vollzug der Messe die consecrandi
des geweihten Priesters V'  A und WAAT für die Lebendigen gleicher-
maßen WI1C für die 'LToten Dieser Zusammenhang wird durch die Höllen-

des spätmittelalterlichen Menschen gesteigert und führt folgerichtig
Stiftungen Luther hat diese Argumente Zusammenhang

SC1NCS Gemeindeverständnisses SCE1IiNeEer chrift Von der Winkelmesse un
Pfafenweihe‘‘ (5533) och einmal zusammengefalt, die IC auf die

allgemeine Beachtung freilich Schatten der ogroßen Abendmahls-
schritten der Auseinandersetzung mMit Zwinghi steht. Gerade 1er wird
deutlich, daß die lutherische Abendmahlslehre erheblich mehr Akzente als
1U den der Realpräsenz hat uch der enannten chrift 1ST deutlich
VOIL Luthers C1ISCHNCN Erfahrungen MmMI1t dem priesterlichen Mißbrauch der
Messe die Rede,; W16 ihn namentlich auf SC1I1NECTr Romreise erlebt hat1?
C) Schließlich 1ST für den Gang der Reformation VOTL allem och auf die
Folgen der ottonischen Reichsreform für das leitende kirchliche Amt, für
das Bischofamt hinzuwelisen. Die Bischöfe iun seither 1 steigendem Maßle
nıcht mehr w4as ihres Amtes 1ST nämlich für die rechte Verkündigung des

3 > 148£.
Neuerdings hat Lohse den Komplex der ‚‚Mönchstaufe“ untersucht. Danach kann
Bernhard die Profess als zwe1lite Taufe verstehen. Nach Thomas erlangen die
Kloster Eintretenden die gleiche Gnade WwW16e die Getauften; vgl dazu: Mönchtum un
Reformation Forschungen Kirchen- un! Dogmengeschichte Göttingen 1963

167 Für Luthers Tauflehre vgl Jetter Die Taufe beim Luther Beitr
hist Theologie Tübingen 1954

24 28 212
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Evanéeliums un den rechten Brauch der Sakramente einzutreten. Sie sind
namentlich als standesgemäß untergebrachte Mitglieder des hohen Adels

ihren geistlichen Aufgaben oftmals nicht interesstiert. S1e wenden sich
daher auch der Sache der Reformation 11Ur in Ausnahmeftällen weil das
den Verzicht auf die weltliche AC un! Stellung bedeutet hätte DIie Ze1it-
genössischen Berichte zeigen in erschreckendem Maße das Überwiegen rein
weltlicher Interessen. Namentlich 1n den tädten ergeben sich Spannungen
durch klösterliche Privilegien, die 1n nicht wen1g Fällen ZART: Annahme der
Reformation durch die Bürgerschaft tführen, die längst vorher durch be-
sonders aufwendige Kirchbauten ihr Selbstbewußtsein gegenüber dem
bischöflichen Stuhl demonstriert hatte Das kirchliche en 1st durch die
fortwährenden Überschneidungen geistlichen un weltlichen Rechtes SC-
STOTr Den Übelständen konnte vielfach allein durch das energische Kin-
greifen der weltlichen Obrigkeit egegnet werden. Die römische Kirche
bildete als vertaßte Kirche eine Art Staat 1m Staate. Namentlich die Bischöfe

bei Lage der inge 2a2um 1mM Stande, die Sache der Reformation
der ihren machen. Von seliner Spitze her WAarTr also nicht einen Neu-

auf bau des geistlichen Amtes denken er ahm aber auch die Re-
formation in den nordischen Ländern einen völlig anderen Verlauf, nicht
7uletzt auch der 1el gyröberen nationalen Einheit Durch die terr1-
toriale Zersplitterung 1St das Werk der Reformation 1n Deutschland aufs
schwerste gefährdet worden18. Dem Versagen des oberhirtlichen Amtes
steht auf der anderen Seite das geistliche Proletariat der Meßpfafien I1-=
über, eine Schicht, die in der ständigen Gefahr ‚WAäal, 1n das ager der
Schwärme: überzuwechseln. So 1St VO  e der Spitze w1e VOINl der Basıs her
die Neuordnung des geistlichen Amtes gleichermaßen erschwert. Es muß
daher bei Lage der inge als erstaunlich bewertet werden, daß der ETZWUN-

FCNC Neuauf bau der lutherischen Kirche ach der Absage der Bischöfe ber-
haupt 1ne für die Dauer tragfähige orm gefunden hat. Das WT oftenbar
1Uur deshalb möglich, weil die geistliche Substanz der Retormation oroß

WAäl, die Fragen der außeren Ordnung bei allen Widerständen
dennoch lösen.

111
Für das Ganzé einer Besinnung ber das geistliche Amt bei Luther 1St die
Unterscheidung VO  - ministeriıum und sacerdotium VO  - fundamentaler Be-
deutung. Neuerdings hat Brunotte diesen Zusammenhängen besondere
Aufme;rksamkeit geschenkt??. Danach lassen sichter Grundlinien erkennen.
18 Rıitter, Die Weltwirkung der Reformation, Aufl., Darmstadt 1959, 128; 135£,

Brunotte, Das geistliche Amt be1 Luther, Berlin 1959, 137154 (s Anmerkung
Schluß des Beitrages).
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4  a An

Vorauszusetzen iSt der breite Raum, den Luther 1in den Sermonen von 19
der Taufe einräumt. Hier 1St die Basıs für die weiteren Überlegungen ber
das geistliche Amt DIie Linien lassen sich wen1g späater 1n DE captivitate
Babylonica®” weliter verfolgen. In der Bestimmung des allgemeinen Priester-
LTUums lassen sich ter Gruppen VO  =) Aussagen erkennen:
a) Durch die Taufe iSt en Christen die gleiche geistliche Gewalt un!:
Würde verliehen worden. ]DDamit fAällt die besondere qualitas des römischen
Priestertums dahin Luther 1äßt sich nicht VOIl antihierarchischen otiven
leiten. Ausgangspunkt bleibt die Tautfe Nur VO  - jer 2uS$ 1St der falschen
römischen Position entgegenzutreten. Es <ibt 11U einen geistlichen Stand
VOL Gott Dieser 1st allein durch die Taufe begründet.

Die Taute eröfinet den ungehinderten Zugang des Christen Gott un
seinem Wort Christus iSt der Mittler; er 1St 6S allein, daß daneben eine

besondere Mittlerfunktion des römischen Priesters nicht mehr halten 1St
C) Die Taufe begründet das allgemeine priesterliche AÄmt, seinem Gott
opfern. Priestertum und pfer gehörenFI, Lieses Opfer annn auf
ganz verschiedene Weise dargebracht werden. Daher bekommt der Opfer-
gedanke 1n der Messe einen Sanz Sinn Luther hat nıiıcht eintach das
pfer aus seiner Auslegung der Messe herausgenommen ; hat e vielmehr
umgeformt unı auf ine ganz NCUC, eindrucksvolle Weise MIit dem (sanzen
der Messe verbunden. Dieses pfer annn auf ganz verschiedene Weise dar-
gebracht werden, 1m Gebet, 1m Lob- und Dankopfter, aber auch durch die
eibliche Dahingabe 1m weltlichen Beruf. Hier wird der Zusammenhang
mit der mortificatio besonders deutlich. Wenn W1r 1m Abendmahl Leib un!
Blut Christ1i empfangen, macht uns der Herr ähig, en auch
1m weltlichen Beruf 737 Opfer darzubringen. I1dieses pfer 1St nicht mehr
Sinn un Ziel der Messe 1in sich selber, sondern es5 hat den Charakter der
Frucht des Sakraments. Hier wird die charakteristische Umkehrung der
Bewegungsrichtung 1n der Messe sichtbar. Nicht der Mensch bringt (Gott
ein wohlgefälliges pfer dar, sondern 1n der Ta der Messe werden WI1
rählg, en Zzu pfer darzubringen. Die ewegung geht VO Gott
Zu Menschen und VO Menschen wieder Gott in der olge des Han-
delns Christi un  N In der Kraft des Opfers Christi sind WI1r fähig un
tüchtig gyemacht, en Zu Opfer dartzubringen“?.
Der weltliche Beruf annn also 1n Zusammenhang mMi1t der Messe gesehen
werden, ja gyehört ihrem unmittelbaren Verständnis, ihrer  —. Applika-

Diese Zusammenhänge inden sich in ausführlicher Darstellung ZUEeTSTt bei Wingren,
Luthers Lehre VO Beruf, München 1952, 313 vgl uch die VWeiterführung bei

Vartz, Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther, Aufl., Göttingen 1959,
309 f.
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HON unmittelhar 1Nzu ])as priesterliche Opfer des Christen hat darin sefnen
Grund, daß 1N der Bewahrung des Taufbundes der alte dam immer wieder
1n den Tod dahingegeben wird, bis Gott das LICUEC Leben 1n der Auferste-
hung schenken wird. Diese mortihcatio hat 1mM Aufblick der Welt der
endrzeitlichen Vollendung Freudencharakter, w1e überhaupt die 'Taufe
verstehen 1St als ‚„IMNOS ad vitam futuram“© *21

Aus der empfangenen "Taufe folgt der Auftrag des allgemeinen Priester-
tums ZUTE Verkündigung des vangeliums 1m privaten Bereich Luther kennt
keinen Christen ohne Auftrag. Es 1St GT besonders beachten, VOTL allem
auch bei dem immer wieder hörenden Vorwurf des lutherischen Quietis-
INUs, daß ach Luther für das allgemeine Priestertum der Verkündigungs-
auftrag gegeben iSt, worüber der einzelne Christ nicht eLtw2 seinerse1its
befinden hätte Der Christ annn daher nicht jeweils ach freier Wahl das
Evangelium entweder verkündigen oder auch nicht verkündigen. Der Auf-
trag 1sSt mit der empfangenen "Taufe selber unzweideutig gegeben. Jede
Aktivierung der Gemeinde hat hier ihren Ausgang nehmen, was bei den
modernen Versuchen „Stewardship‘“ bedenken 1St.
Mit diesem vierfachen Verständnis des allgemeinen Priestertums hat Luther
dem Latien se1n Amt 1n der Kirche zurückgegeben, un! ZWAaTr durch ein 16
und vertieftes Verständnis der "Laufe Hier wird auch deutlich, daß alle
imponierende Latenaktivität 1in der römischen C eine prinzipielle
un! nicht aufzuhebende Grenze stößt, weil ort das ministerium nicht OLga-
nisch mMiIt der Taufe verbunden iSt, WOTAaUS der Cu«e ordo des Priestertums
tolgt. In diesem Sinne 1St 6S verstehen, WE alle durch ein nascl, nämlich
1in der Taufe, 1n das sacerdotium hineinkommen, durch die 11ICUC Geburt
Aaus Wasser und Geist, während das ministerium durch ein eft stande
kommt?22.
Freilich äßt sich die Unterscheidung VOIl miniısteri1um un! sacerdotium
nicht glatt urchführen. Maurer hat bei der Untersuchung VO  —

darauf aufmerksam gemacht, daß das ministerium nicht eintach mit dem
empirischen Pfarramt 1im technischen Sinne gleichzusetzen ist, ja och mehr,
daß 6S nicht ausschließlich auf das Amt beschränken sSe1 We:il 1n
‚„alles Entscheidende auf das wirkende Wort ankommt‘‘, 1St hier keine
Aussage darüber gyemacht, ob die ‚„Mittelspersonen‘‘ ein bestimmtes Amt
1n der Kirche innehaben mMuSsen. DDieses ministerium wird daher als das

„allgemgine Dienstamt‘“‘ bezeichnet. Mit ihm 1St das Pfarramt
al An Gnesius, I590; Br. 5’ 452,

12, 178, Sacerdotium NO SSC quod presbyterium vel ministerium, illum nascl,
hunc fleri; welitere Nachweise bei Lieberg, Amt un Ordination bei Luther und
Melanchthon, Göttingen 1963, 119, Anm
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göttliéhén Rechtes23. Daher bestimmt Maurer das Verhältnis VON und
XIV folgendermaßen: ‚‚Das allgemeine T)ienstamt VO:  ] 1sSt e1in —

mittelbarer Ausfluß göttlichen Rechtes, institutionell nicht faßbar, VO  —

menschlichen Ordnungen nıicht begrenzbar. Das Ööffentliche Dienstamt VOIN

I 1st eine Institution, eine gÖttliche Stiftung, in ihrer  b Ex1istenz VO

göttlichen Recht gefordert un 1n ihren irdisch-geschichtlichen Ausprägun-
DCIH seiner Kritik unterworfen‘‘24. Diese Bestimmung VOon mMinisteri1um 1st
insofern 1m Auge behalten, weil S1e eine allzu schematische Unterschei-
dung VOIl sacerdotium und ministerium verbietet. Auf diese Zusammen-
änge wird spater och zurückzukommen se1n.
An der Unterscheidung VOIL sacerdotium und ministerium hängt auch die
Unterscheidung VO  — privater un! öffentlicher Verkündigung, der für das
lutherische Amtsverständnis VO  a} entscheidender Bedeutung 1St. Dabei ist
der Bedeutungswandel beachten. Der moderne Begriff der Publizität Etwa
ist völlig ungeeignet, das Geme1i1inte verdeutlichen. In Luthers Sinne
können manche „privaten‘ AÄußerungen ber die modernen Massenmedien
eine ungeheure Öffentlichkeitswirkung haben Daher ist betonen, daß
der Begriff „DUuDlicE - der Ööftentlichen Verkündigung 1n der Gemeinde
äng Sobald vVeErgESCN wird, daß dieses Wort 1in den Zusammenhang VOIN

Wort und Sakrament gehört, w1e S1e beide Ööffentlich der Gemeinde dar-
geboten werden, iSt nicht mehr verständlich machen, was die Reforma-
oren gemeint haben Die Unterscheidung VOL privat un! Ööftentlich iSt eine

die Schwärmer Grenzlinie. Wo S1Ee nicht beachtet wird, 1St
die rechte Ordnung 1n der Gemeinde niıcht mehr aufrecht erhalten®>.
Von seinem Verständnis AuS$S konnte Luther 1Ur beides als Einheit sehen,
Amt und Gemeinde. Beides gehört VOIL der Sache her und Aäßt
sich nıicht irenAnen. KErst 1N der Einheit beider Elemente 1äßt sich erkennen,
was eine christliche Gemeinde 1St. Luther hat dem 1n klassischer Weise
einer Stelle seiner chrift On der Winkelmesse und Pfafenweihe‘‘ Aus-
druck gegeben. Hier wird die einheitliche Konzeption auch des luthe-
rischen Gottesdienstes 1n eindrucksvoller Weise deutlich
„„‚Denn, Gott SCY gelobt, Inn unsern Kirchen können WI1r einem Christen
eine rechte Christliche Messe zeigen ach ordnung un einsetzunge Christi,

Maurer, 69ff;
Ders., 119

25 tunotte tormuliert treflend, ‚„‚Unter ’publice“ versteht Luther die
Verkündigung, die sich 1im Öftentlichen Gottesdienst un 1n den regelmäßigen Ver-
anstaltungen der Gemeinde ständig 1im Rahmen kirchlich geordneter Einrichtungen
vollzieht, die kraft eines besonderen Auftrags VO:  5 der gleichen Person auf längere
eit ausgeübt wird®®. arunter fallen uch Seelsorge und Og das Beichtgespräch.



auch ach der rechten meinung Christ1i und der Kirchen IJa tritt für den
ar USe Pfarrherr, 1SSChHhO odder IDiener 1m Pfarrampt, recht un! red-
lich un! oftentlich berufen, aber jnnn der T aufte geweyhet, gesalbet
und geborn ZU Priester Christi, ungeacht des Winckel Cresems, Der singet
offentlich und deudlich die ordnung Christi, 1m en! mal eingesetzt,
imp das brod un! weıin, danckt, teilets 2US und xibts Yı TE der WOTT

Christ1i DAS iSt me1in leib, DAS 1St me1n blut SOLchs thut’ eic uns andern,
die WI1r da Sind un empfahen wollen. Und WIFr, sonderlich das Sacrament

wollen, nyen neben, or un! umb jn her, INall, weib, jJung, alt,
heff; knecht, frawW, magd, eltern, kinder, w1e uns (sott allda zusamen bringet,
alle rechte, heilige mit Priester, durch Christus blut geheiliget un
durch den heiligen gelst gesalbe und geweyhet der Taufte Und jnnn
olcher angeborner, erblicher Priesterlichen ehre un chmuck sind
WIr da, haben (wie Apocalypsıis vierden Capitel gebildet 1St) gulden
kronen auft den heupten, harftien jinn der hand un gulden reuchtesser, Und
lassen unsern Pfarrher nicht für sich, als f£ür se1ne. O  b} die ordnung
Christi sprechen, Sondern 8 1St aller mund un! WI1r alle sprechen
S1e mit ım VOL hertzen und mit aufigerichtem glauben dem 1am Gottes,
das da für uns und bey uns 1st un! seiner ordnung ach uns speiset mit
seinem el und blut Das iSt Messe, und die rechte Messe, die uns

nicht Feylct S

Luthers Aussagen ber die FEinheit VO  m geistlichem Amt und Gemeinde
lassen sich in die Formel zusammenfassen, die später durch VII klassisch
geworden 1St. Das geistliche Amt 1st VO  D Christus gestiftet, Wort un!
Sakrament der Gemeinde mitzuteilen, hne welche diese nicht se1n ann.
Wort un! Sakrament sind keine abstracta. Ihre geordnete Verwaltung 1St
ohne das geistliche Amt nıcht denkbar. Dieses geistliche Amt aber 1St nıcht
in jedem mi1t dem empirischen Pfarramt identisch. e1 bleibt die
Nuance 7zwischen allgemeinem un! Ööffentlichem Dienstamt 1m Sinne Mau-
LGETS durchaus stehen.
Von Luther aus$s 1äßt sich ein schärferer Gegensatz 1mMm Kirchenverständnis
denken  ‘9 als VO  - Schleiermacher tatsächlich formuliert worden iSt, wonach
Sich die Kirche durch das Zusammentreten der einzelnen Wiedergeborenen
bildet. Immerhin verdient festgehalten werden, daß in dieser aAus dem
Pietismus kommenden Konzeption das Aufeinanderwirken un! das Mit-
einanderwirken deutlich betont 1St. Die Gemeinde 1St och nicht zu bloßen

38, 247, 10—31
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Predigtpublikum herabgesunken. Damit kann die oftfenbare Unzulänglich-
eit nicht übersehen werden. ach Schleiermacher bilden die 1N-
tretenden Wiedergeborenen die Kirche durch Addition. DiIie Kirche äßt
sich VO  = Menschen machen, wenngleich natürlich die Wiedergeburt als
nicht 1in der and der Menschen liegend vOorausgeSsetzt wird. Der einzige
Unterschied weltlichen Vereinen und Verbänden legt darin, daß sich
1er Wiedergeborene 7zusammenfinden. Die Kirche als Kirche 1St 1er aus

dem Blick gyekommen.
Es 1St schnell deutlich machen, daß sich amıt nicht allein auf dem Um:-
WCS ber Rationalismus und Pietismus die radikalen Konsequenzen des
retormatorischen Schwärmertums Worte melden un anfangen offähig

werden, sondern mi1t ihnen auch das, was modernen Versuchen Aaus

dieser Richtung kommt Der Ansatz für eine bestimmte moderne Rechts-
gestalt der Kirche liegt hier Wenn die Kirche 1im Grunde Vereinscharakter
hat, annn 1St nicht einzusehen, weshalb S1e sich nicht auch in dieser orm
sachgemä organisieren Hieße Die Theologie hat immerhin selbst den ersten
chritt g  > die Kirche Jesu Christi einer Weltanschauungsgemein-
schaft machen. Die Wurzeln liegen bei Schleiermacher. Ks liegt 1m Zuge
dieser Degenerationsformen reformatorischen Glaubens, daß 11UTr och der
Finzelne gesehen wird, wenngleich auch zunächst och als der ieder-
geborene. { )amıit sind 0S auch die KEinzelnen, die wiederum einem Einzelnen
das Amt delegieren. IJa 65 immerhin eine moderne Strömung 1bt, die den
minister verbi divini 11Ur och als unktionär der Gemeinde gelten lassen
will, 1St deutlich, daß C sich hier niıcht lediglich Tatbestände der
Theologiegeschichte des CUGFeEn Protestantismus handelt
Wo Wort und Sakrament wirken, da 1St die Kirche Das 1St der reformato-
rische Ansatz, der Schleiermacher und seine Nachfolger scharf heraus-
tritt. Hier geht es jenes 1US divinum, VO:  e dem her das geistliche Amt
begründet wird. Weil die Reformatoren ihr eigentliches Augenmerk darauf
richten. daß dieses beides da iSt, gewinnen S1e VON 1er aus ihre feste Position
in der theologischen Begründung des geistlichen Amtes Dieses geistliche
Amt aber annn deshalb nicht einfach einer allgemeinen Theologie des
Wortes eingeordnet werden, als brauchte 6S selber nicht eigentlich entfaltet

werden. Es reicht daher für die Begründung des geistlichen Amtes nicht
aU>, WECI111 lediglich gesagt wird, daß mit Wort un Sakrament das geistliche
Amt unmittelbar gESECTIZL se127.
Nun 1St eine LAinie 1n Luthers Amtstheologie enthalten, die 1in der Tat den
Kurzschluß einer Delegationstheorie nahelegen konnte. Es scheint S als
D7 Demgegenüber hat Wolf£, Peregrinatlo, 24323 f die besondere Einsetzung des

geistlichen AÄAmtes betont.
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böte Luther selber Ansätze ”Zu einem Verständnis, das durch Schleiermacher
un se1ine Nachtfolger theologisch durchreflektiert werden sollte 1C

konnte sich Höfling inmitten seiner vielfachen Nachweise AuUuS Luther
immer wieder auf diesen Komplex VO  — Äußerungen des Retormators Stut-
ZC11% Geme1int Ssind alle Aussagen, die auf Wahl un! Absetzbarkeıit VO  — (Se1iSt-
lichen bezogen Sind. Ansätze einem Mißverständnis legen VOTLT em
in den immer wieder itierten Schriften VON 1525 VOT, nämlich ADaß eine
christliche Versammlung oder Gemeindeeun 2C habe, alle Te

urteilen‘‘ un der chrift die Böhmen 5  1de instituendis mMministri1s‘°. In
beiden ist deutlich die Notsituation vorausgeSetZzt, daß die Bischöfe sich
weigern, für eine gyeordnete Verkündigung des Evangeliums SOrgCmn.
hne diesen Hintergrund ergibt sich aus beiden Schriften ein falsches
Bild28 Hier 1st die andere ILAinıie mitzusehen, wonach 6S den Zeichen
des Antichrist gehört, daß dieser der Gemeinde Christ1 das Wort entziehen
will29
Be1 aller prinzipiellen Würdigung der besonderen S1ituation weichen die
beiden Arbeiten ZUTC Theologie des geistlichen Amtes be1i Luther
in der rage der Übertragungstheorie des Amtes voneinander ab Bru-

hat mit Nachdruck die ese VeELtLFeETEHN,; das geistliche Amt se1 VON

Christus gestiftet und amıt der Kinsetzung durch Menschen prinzipiell
Es wird er die Berechtigung des Delegationspfrinz1ps rundweg

bestritten?®. [Dieser ese hat Lieberg energisch widersprochen, der L11U:

seinerse1ts den Nachweis führen möchte, daß in der ‘Lat beide Moaotive be1i
Luther vorhanden seien, die Kinsetzung durch Christus genauso W1€e eine
Delegation durch die Gemeinde. Lieberg möchte darum keineswegs aus-

schließlich aber immerhin doch deutlich den ‚„‚genossenschaftlichen“ Cha-
rakter 1N Luthers Amtsverständnis herausarbeiten. DDieses Motiv 411Lieberg
deutlich betonen 1in der Absicht, die Doppelstruktur in Luthers Amts-
verständnis darzustellen. Es geht ihm dabei sicherlich nicht die Gleich-
wertigkeit der beiden Akzente, aber doch darum, daß der Weg VO  — unten

her nicht übersehen wird. Damit wird 1n der 'Tat auf eine Linıe hingewlesen,
die VO  — Luther herkommend bei Schleiermacher un seinen Nachfolgern
enden mußte31.
In dem bekannten Beispiel VO  - den zehn Königskindern, die 1in gyleicher
Weise Erben sind und die dann einen erwählen, der das rbe führen soll

IX 414f£f; über die besondete Lage in Böhmen, vgl Brunotte, 76f1.
2Y 5: 339 1 3  ' 219 4’ 233, 4; 5 5 289, 12ff.
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3A1 82—092; für die Ablehnung des Delegationsprinz1ipgs bei Brunotte,

vgl A 40—46



(6,407,32 E, Ainden Brunotte und Lieberg entgegengesetzte Deutungs-
möglichkeiten. Brunotte möchte den Auftrag des einen der Kinder als AA
gunsten der anderen‘‘ verstanden wissen®?, Lieberg dagegen folgert: ‚„„Aber
das delegative Element 1sSt zugleich mit dem Stiftungsgedanken und in der
Spannung mit emselben ebentalls bei Luther vorhanden, un ZWAar ZallZ
akzentuilert‘‘33. Er chließt daraus: A S jegen bei Luther beide Weisen der
Amtsbegründung ineinander‘‘34. Brunaotte Wrl dagegen dem rgebnis
gekommen: ‚,Das Wesen des Amtes 1St nicht aus dem allgemeinen Priester-
tum (seines Trägers der der Berufenden) abzuleiten oder begründen,
sondern aus der göttlichen EAnsetzuneg >
Der damit festgestellte Widerspruch ertaßt die rage nicht 1n ihrer Tiefe
Die KEinsetzung des geistlichen Amtes, se1in Institutscharakter, 1St och nicht
der Ausgangspunkt, aus dem alles weitere tolgern ware. Der weitere
chritt 1st cun, der das grundlegende Verständnis VO  — heran-
führt Das institutionelle Moment äßt Z7we1 Verständnisweisen often. Es
annn sowochl VOI1l Christus als dem Einsetzenden her verstanden werden,
W1Ee auch stärker auf den Stand selber bezogen werden. Hier verwıirren sich
mMit dem Jahrhundert die Linien, indem auch das geistliche Amt eil
einer umfassenden Sozlalordnung wird. Daher oreift Münter tiefer,
WCI11) VO Bekenntnis her formuliert: ‚„Dieses nicht die Kinsetzung
eines geistlichen Standes, der durch die lebenslängliche Bindung Per-
[80)8[ un deren Berufsaufgaben statischen Charakter empfängt, sondern
die Stiftung eines Personen übertragenen, aber nicht diese, sondern allein

3 > Anm
83, Anm.

Ebd — KEinen beachtenswerten Versuch, die Alternative Delegation-Stiftung über-
winden, macht Domboaois, Das Recht der Gnade, Wıtten 1961 525 „DerI
Inhalt der SOZENANNTLEN Delegation ist Iso 1n Wirklichkeit das kanonische Wahlrecht
der ecclesia der congregatlo, ja recht eigentlich ur ihre Wahlpflicht, damit das AÄAmt
der Kirche nıcht unbesetzt un unausgerichtet bleibt Das N: Wahlrecht ber ist
nicht demokratisch als Selbstverfügung über ine bevollmächtigte Vertretung, sondern
ein Wahlrecht in ein vorgegebenes Amt Deswegen ist der Gegensatz zwischen Dele-
gation/Mandat und Stiftung völlig unecht. So wen1g ein gewählter König ein Ab-
geordneter der ein Volksbeauftragter ist. wenig ist e1in gewählter Diener der
Kirche‘“®. Die welitschichtigen Erörterungen über das geistliche Amt AUuUS der Sicht des
Kırchenrechts mussen 1n diesem Zusammenhang unberücksichtigt bleiben. Das gilt in
kleinerem Rahmen uch für die Arbeit VO:  - Grundmann, Der Lutherische Weltbund,
Köln-Grarz 1957 Der oben nach Domboais mitgeteilte Zusammenhang gehört sachlich
in die Auseinandersetzung mit Lieberg über das Delegationsprinzip hinein. macht
weiterhin deutlich, daß ‚„den einzelnen als delegierenden Rechtsträger nıicht gibt,
sondern 1Ur die congregat10®‘, 527

3D A.



das Wort gebundenen Amtes mit arteigener Wirksamkeit‘‘36. Münter
hat die Bekenntnisse als erster VO 1US divinum her verstanden und diesen
Ansatz seiner Auffassung VO: geistlichen Amt zugrunde gelegt. Sachlich
bedeutet 1US divinum 1in seinem Verständnis den durch Christus geoflen-
barten Willen Gottes, der auf die Verkündigung durch Wort un! Sakrament
hinzielt und sich dabei menschlicher Boten bedient??
Auf die Auseinandersetzung 7zwischen Brunotte un! Lieberg bezogen be-
deutet das für beide, nicht aus der Kontroverse des 19 Jahrhunderts heraus-
gekommen se1n. Wieder werden einander gegenüber gestellt die 1inst1-
tutionelle un die delegative Theorie Be1 Lieberg ist insotern stärker
differenzieren, als el Elemente, Institution und Delegation be1 Luther
et. Die systematische Schwierigkeit liegt Yallz oftfenbar darin, daß das
Amt nicht als etztes Datum 1in der Überlegung erscheinen kann. er
führt die Begründung e1m 1US divinum, Ww1e€e S1e be1 Münter vorliegt, konse-

ber rühere Alternativen hinaus. [ )as 1US divinum der Verkündigung
begründet das Amt, ohne 6S standesartig Personen binden Damit
1St auch die Alternative ministerium — sacerdotium fraglich geworden. I dDie
1m 1US divinum Verkündigung 1St der Ausgangspunkt, ohne daß
damit CEWwWA das geistliche Amt als olches relativiert würde. Es kommt es
darauf d} daß dieses 1US divinum nıcht etwa als bloße Formalstruktur VCI-

standen wird, die das konkrete geistliche Amt relativiert. 1elmenr soll der
Einsatz e1im 1US divinum das dauernde Mißverständnis des Amtes 1m Sinne
eines Standes korrigleren. Diese Gefahr 1St immer dann gegeben, WEEC1111

nicht beachtet wird, daß das „allgeme1ine Dienstamt“‘‘ VOIL nıcht e1N-
tach mit dem empirischen Pfarramt gleichzusetzen ist
Die Einheit VOIN min1isterium un! sacerdotium 1St vorhanden un ZWAr 5
daß das Sacerdotium, das Aaus$s der Taufe kommt, conditio Ssine qua 110 für
das ministerium 1Sst. DIie ministr1 werden nicht aus dem durch die Taute
begründeten sacerdotium entlassen un! Ftretien diesem 1in einem 818 ordo
gegenüber, sondern S1e handeln als die Getauften 1CE C nom1ine OomnN1um.
Das aber 1St nicht die eigentliche Begründung ihres Amtes DiIie Begründung
des Amtes 1st die Sendung durch den Herrn 1im Sinne VO  — LO -16: einer
der Grundstellen für das reformatorische AmtsverständnIs. Insotern iSt auch
nach Luther ein Ineinander des institutionellen und des delegativen Maotivs
testzustellen.

Die Gestalt der Kıirche ‚nach göttlichem Recht‘ (Kirche und Amt 11), Beitr. V A Ev.
Theol 5‚ München 1941, 53{f.

37 40£; vgl uch die Zusammenfassung be1i Maurer, 61£.
Die beiden enNannNte: kirchenrechtlichen utotren Grundmann und Dombaois gehen
eigenartigerweise der Bedeutung des 1US divinum für das geistliche Amt vorbel.,
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Offenbar aber sind 1n der Begründung und Jara auch in der Anr der.
SEtIzZUNg mit Brunotte wesentliche Motive bei Lieberg übersehen worden.
Sicher 1st nicht bestreiten, daß be1 Luther eine Linie vorhanden iSt, ach
der der Träger des geistlichen Amtes 1m Namen der Gemeinde handelt.
Die rage 1St allein, welche Konsequenzen daraus geZOSECN werden, und
ob eLtwa2a daraus 1m Sinne VOIl Lieberg ein genossenschaftlicher Zug 1in
Luthers Kirchenbegrift gefolgert werden darf, der annn auch tolgerichtig
1n der Lehre VO geistlichen Amt wieder erscheint.
Der alsche FEindruck einer Delegationstheorie bei Luther AaNnN nicht
letzt auch 2US dem Charakter des Wahlmodus selber entstehen der aus

der Absetzbarkeit VON Geistlichen bei erwiesener Irrlehre. Es 1st aber
beachten, daß Wahl un Entlassung für das Grundverständnis des ge1Sst-
lichen Amtes ach reformatorischer Meinung nichts Der Irrtum
äßt sich leicht durch Vergleich mMi1t einer römischen Bischofswahl zeigen.
Wenn e1in Bischof durch einen Wahlvorgang bestimmt wird, olg daraus
keinestalls, daß dieser se1in Amt als Delegierter se1nes Kapitels verstehen
müulbte Kür Luthers Position gilt das mutatis mutandis SECNAUSO. uch in
der Apostelgeschichte nımmt die Gemeinde der Wahl te1198. In
der Wahlhandlung handelt Gott selbst, indem sich der Menschen bedient,
die ihre Stimme abgeben. Der Wahlvorgang berührt die Kinsetzung des
Amtes durch Christus 1n gyalt keiner Weise.
Den gleichen Tatbestand bringt Luther 1n seinem Begriff der ‚„‚Latven‘”
immer wieder Z Ausdruck, mi1it denen Gott 1mM weltlichen und 1m ge1iSst-
lichen Regiment se1ne Herrschaft ausübt. Gott handelt 1n dieser Welt 1m
normalen Gang der inge nicht unmittelbar, sondern mittelbar durch se1ine
Werkzeuge. (Sottes mittelbares Handeln durch Menschen annn also gleicher-
maßen 1n der Führung des Amtes w1e auch 1n der Wahl Z geistlichen
Amte ZU Ausdruck kommen. DIie Wahlhandlung selbst hat keinerle1
eigenes Gewicht er könnte die Unschärte bei Lieberg dadurch eNt-
standen se1n, daß das sekundäre Maotiv der Wahl als olcher nicht genügend
beachtet 1St. Wahl und Absetzung VON Geistlichen bekommen hier einen
dogmatischen kzent, der ihnen der Sache ach fremd 1sSt. Man annn er
nicht gut VOIl einem 7weiten Motiv, eben dem genossenschaftlichen, 1n
Luthers *C VO geistlichen Amt reden. Be1 Brunaotte dagegen 1St die
Finsetzung des Amtes durch Christus nicht tief begründet. Der (ha-
rakter der Einsetzung oder Stiftung als olcher reicht dafür och nicht AUuU!  N

Brunotte gelangt daher nicht wesentlich ber die modiHAizierte institutionelle
Theorie des Jahrhunderts hinaus. Mindestens ist das Mißverständnis
ach dieser Seite nicht deutlich abgewehrt.
38 Vgl dazu die grundsätzlichen Ausführungen bei V, Campenhausen, 168



Wie sehr für Luther Christus der Handelnde 1St un bleibt, hat
der berühmten Stelle AuUuSs seiner Schrift ‚, Wider Hans Worst®® nachdrück-

lich gezeigt. Freilich muß beachtet werden, daß jer nicht eine einfach
generalisierbare Aussage vorliegt, sondern der Irost 1n der Anfechtung ist
deutlich, wWwWenn Luther dem rediger SagtT, se1ine Predigt stehe dem
‚,‚Haec dixit dominus‘‘! In der Predigt, durch den Mund V OLl Menschen,
redet un handelt Christus selbst?? Kıne Zweipoligkeit des geistlichen
Amtes Aäßt sich be1i Luther demnach 2um nachweisen; sofern ein11-
schaftliches Motiv be1 ihm erkennen 1St, gehö 1eS$ in die sekundären
Schichten hinein.
Daher stellt 65 keine unzulässige Harmonisierung dar, We1111 die Linien der
Apologie Luther selbst zurückverfolgt werden können. Die Arbeit VO  -

Lieberg hat 1jer ber Brunotte hinausgehend den umfassenden Nachweis
führen können, daß sich ein trüher Luther MIit seiner aktuellen Dynamik
nicht gut den angeblich anfangsweise erStarrien Schemata der beginnenden
lutherischen Bekenntnisbildung entgegensetzen äaßt Luther könnte unter

Berufung auf 10,16 tormulhieren w1e Apol. -  E „Re-
praesentant Christi personam’”. [Daraus wird gefolgert: ‚ CUM verbum Christi
CUu Sacramenta porrigunt, Christi 1Ce et loco porrigunt"”. [Diese Aussage
wird 1in Apol X1LE2 dahin präzisiert: „„SCIMUS LDeum approbare ministe-
r1um illud et adesse in minister10.°°
Diese Ergänzung 1St insofern für das lutherische Verständnis VO gelSst-
lichen Amt wesentlich, we1il Luther der römischen Kirche ein einseltiges
un: darum unzulängliches Verständnis der repraesentatio vorgeworfen hat,
unı ZWAar in dem Sinne, daß die repraesentatio die Abwesenheit des Re-
präsentierten VO  ® Die pologie 111 ein unfehlbares Lehramt
statuieren, ohl aber deutlich machen, daß Christus selbst durch das ge1ISt-
liche Amt hindurch handelt In diesem Sinne hat ajta die Predigt als
„Kampfhandlung Christi“‘® verstehen können*®. In der 'Tat iSt damıit Luthers
Intention getrofien. Das geistliche Amt 1St nicht Mittler kraft einer beson-
deren Weihegewalt. Es 111 aber auch nicht ber Christus belehren, sondern
das eigentliche Gewicht legt darauf, daß gewissermaßen in mMi1t un!
dem Amt Christus selbst handelt. Daher hat auch dieses Amt keinerlei
Figengewicht. Es 1St auch keine ede davon, daß Christus diesem Amt
bestimmte Funktionen delegierte. Ks geht immer das Handeln Christi
MmMit ilfe VON Menschen. Dieser Ansatz wird folgerichtig weitergeführt ZU.

Verständnis der Absolution Hier ist 6S Christus selber, der losspricht. Kın

51, 517/ (s Anmerkung Schluß des Beitrags).
5 141 .



ähniichés Verständnis liegt den Einsetzungsworten 1mM Abendmahlzugrunde.
Die Gegenwart VO  ; Leib un Blut Christi 1sSt da zufolge der OCr rn
den Kraft der Kinsetzungsworte, die bei jeder Feier aufs Ccuc 1n Wirkung
treten, un! ZWAar ach nalogie des Schöpfungswortes Gottes, das weıiter-
wirkt bis ans Ende der TLate. Indem der Pfarrer die Kinsetzungsworte
spricht, wird die Ta der Worte Christ1i aufs CC wıirksam. Daher we1l
Luther die Einheit VO  o tesund promi1ss10. (sott 1st dort,

Ssich durch se1n Wort Ainden äaßt
Unverkennbar führen Verbindungslinien VO  — Luthers Wortverständnis ZALT

kerygmatischen Theologie hinüber Das Evangelium iSt Botschaft, münd-
liches Wort, ein gut Geschrei V OIl Christus. Se1n eigentlicher Zweck real1i-
Ss1iert sich in der Predigt und ihrer mündlichen Anrede Dieses Wort 1sSt nicht
primär Übermittlung VO  w Te Christus selbst will mMi1t uns reden. Diesen
Ansatz hat die beginnende Orthodoxie mi1it ihrer TE VOI der Verbal-
inspiration schon wieder verstellt. Luther annn bezeichnenderweise 3
daß die schriftliche Fixierung der Evangelien bereits eine notwendige Kon-
ZesSsS10n die Sünde der Menschen se1i4l Gottes Wort 1St in Erster in1e
Anrede des gegenwärtigen Christus un!  S Von Oort aus$s Ssind wesentliche
Akzente 1n Luthers Lehre VO geistlichen Amt gesetzt. Daher bezieht ajta
folgerichtig das Amt 1n se1ine Theologie des (Gottesdienstes ein42
Von der verstandenen Verkündigung 1st prinzipiell > daß S1e
ftentliche Verkündigung VOTLr der versammelten Gemeinde ist In dem Maße
aber, Ww1e die Verkündigung des Wortes Gottes ftentliche Verkündigung
1St, werden Amt un Gemeinde aufeinander bezogen. Wenn die Kirche
wirklich 1m Sinne eatura verbi 1St, annn 1sSt auch V OIl jer au
das Amt eitlich und sachlich VOLTL der Gemeinde da; weil Christus selbst
durch seine Diener wirkt4s. )as gilt aber MNUr, WE der übergeordnete Sinn
eines 1US divinum 1mM Sinne ünters gesehen wird. Scheidet das aber
aus, >5 drängt Ssich die alsche Alternative ach der Priorität VO  ' Amt un!
Gemeinde wieder auf. er tormuliert Münter: ‚„„Das verbum
1st der konstitutive Faktor un fern se1ne Funktion durch die Bindung

das Amt gyeordnet iSt, 1st das ministerium der Fels, ber welchem die
Kirche erbaut ist Sofern die Kirche aber VOIl Menschen verwaltet wird,
stehen diese der Kirche, da S1e der Ort iSt, das verbum De1 durch
das Amt in Funktion 1St. Eın circulus, bestimmt VO verbum

als der Konstanten chließt die Alternative: steht das Amt ber

Ders. 139£.
Ders. 196 .

Brunotte, 1255 vgl uch Münter, Begriff u, Wirklichkeit geistl.
Amtes, 01



oder unter der Gemeinde ? als solcf1e aus.‘‘44 Damit 1St die Polarıtät VO  3

Amt und Gemeinde durch den Kinsatz e1m 1US divinum des göttlichen
Wortes in einer solchen Weise bestimmt, daß kurzschlüssige Alternativen
ach beiden Seiten ausgeschlossen Sind. Durch das Auffinden eines
Einsatzpunktes 1St die ematı VO  ; Amt und Gemeinde Aaus$s dem Engpaß
herausgeführt worden, 1n dem das Gespräch des I9 Jahrhunderts endete.
Es müßte deshalb auch alles vermieden werden, wodurch beide Gr6ößen
gegeneinander ausgespielt werden. Kın Amt ohne Gemeinde steht nicht
Z119: Debatte, w1e ELtWwWw2 1n der römischen Stillmesse Wenn die lutherische
Theologie den ekklesiologischen Ansatz 1n der Bestimmung der Kirche als

verbi sieht, annn 1St auch die Theologie des geistlichen Amtes VO  en

jer aus entwickeln un WAar > daß das Amt in diese Achse mit e1nN-
bezogen wird. Allerdings erweist sich die VOI Wolf wieder 1n die Hr-
innerung gerufene orthodoxe Unterscheidung VO  w principalis und

mM1iINus principalis in der FE VO geistlichen Amt als hilfreich*®
S1e liegt klar 1m Verhiältnis VO und Die Einheit beider
bedingt sich gegenseit1ig. DIie Rechtfertigung allein durch den Glauben mu
gepredigt werden;: die Botschaft muß unter die Leute kommen. Sie 1St in
Funktion Setfzen. ajta hat in diesem Zusammenhang auf Luthers
Unterscheidung VO:  . factum un! SUS factı hingewiesen. In dem gleichen
Zusammenhang gyehört auch Luthers Forderung, daß das OPDUS
1mM Abendmahl ZU. ODUS operantis hinführen mUusse, nämlich ZuUr ne1g-
NUunNng 1m Glauben Genau das gleiche oilt auch VO  n der Verkündigung des
Wortest?6. Darum 1St einee VO:  ( der Rechtfertigung für siche
ein Widerspruch in sich selber Die beiden Größen sind auch nicht
verbinden, daß zunächst ber die Rechtfertigung allein durch. den Glauben
Klarheit geschaften werden mUuSSe, damit annn 1n Zzweiter iN1e ber das
für den Bestand der Kirche notwendige gyeistliche Amt verhandelt werden
könne. Beides 1sSt für Luther ZUSAMMENSCHOILUILCIL, weil Rechtfertigung und
Wort nicht trennen sind.
Daher annn auch Apol XLl ı2 formulieren: 35  Habet en1ım ecclesia manda-
Lu: de constituendis ministris.““ Bezeichnenderweise tolgert der I ractatus
aus der Stelle Mt 16;1 die Notwendigkeit des geistlichen Amtes ‚‚Ecclesia
110  ] EeSTt aediHticata autoritatem homin1s sed mMinisterium PIO-
fessionis illius, qUam Petrus fecerat, 1n qua praedicat Jesum esse Christum‘®®.
(tract.

Münter,
Gott ist efficiens principalıs minister11 ecclesiastic1; MINUS principalis ist
die YanNzc Kirche, sofern ihr Recht . der Vokation.zusteht, Peregrinatio, 247

126



Aus diesen Überlegungen ergibt sich, was H: Licebere 1mM einzelnen an Luther
und Melanchthon dargestellt hat, daß die Äußerungen beider näher die
Äußerungen der Orthodoxie des vorigen Jahrhunderts heranführen, als 6S

1in der epe bemerkt wurde. SO weit dort der Eindruck entsteht, 6S werde
1mM Grunde 1LLUT VO geistlichen Amt geredet, hne daß wirklich deutlich
wird, die Gemeinde ihren Ort hat, 1st ach Ww1e VOL Skepsis anzumelden,
nicht aber 1im Hinblick auf eine recht verstandene Akzentulerung des Amtes
selbst Bestimmte Äußerungen des vorigen Jahrhunderts, w1e CFWa die VO  w

Stahl erkommende Bestimmung des Amtes als Institut, lassen sich 1n YrO-
Berer Breite bereits bei Luther un och deutlicher be1 Melanchthon Anden
Diesen Nachweis hat Lieberg eindrucksvoll führen können. Die Be-
rufung der orthodoxen Lutheraner des 19 Jahrhunderts auf die Bekennt-
Nn1sSse hat diese mancher Fehlinterpretation jel näher Luther heran-
geführt, als das bisher sehen WArTL.

Zusammenhänge dieser Art mußten ange verborgen bleiben, als ein
bestimmtes Bild des frühen Luther unbestritten 1n Geltung WZAL. Hier noch,

INan, SEe1 das Wehen des Ge1istes spürbar. DIie mündige Gemeinde,
das Wounschbild des Jahrhunderts, se1 wenigstens für kurze Zeit, etwa
1n der Leisniger Kastenordnung, verwirklicht worden, Isbald VOIL einer
restaurativen Welle verschlungen werden. Kür den Kirchenbegriff hätte
das bedeuten, daß die antänglichen demokratischen Elemente schon bhald
wieder abgestoßen wurden. Die Forschung hat diese Konstruktion ach
un! ach zerstor Luther 1sSt nıcht durch eine angeblich spatere Einsicht
1n den Lauf der Welt VO  - seinen frühen Ansätzen abgebracht worden. In
Wahrheit hat Luther se1ine frühe Position n1emals zurückgenommen. tel-
lich muß INa  w sehen, daß die Fronten der Auseinandersetzung den VCI-

schiedensten Zeiten bei ihm auch verschieden verlaufen. Die frühen Schrif-
ten, insbesondere die des ahres 1523, gehen VOILL der Notwendigkeit auUs>,
daß Gottes olk nicht ohne Gottes Wort se1n annn und ziehen daraus ihre
Konsequenzen für das geistliche Amt Die späteren Akzente lassen sich
einem e1il aus der Auseinandersetzung mMi1t dem Täufertum erklären,
1n der die sichtbare Gestalt der Kirche schärfer herausgearbeitet wird.
Die ursprüngliche Einheit VO:  $ Amt un Gemeinde äßt sich eindrucksvoll
och 1n der chrift ,, Von den Konziliis und irchen‘““ € 320) wiederfinden.
Hier zählt Luther das geistliche Amt, was sich in dieser Oorm 2um in
den Frühschriften nachweisen läßt, den ecclesiae: 99  ZU.
üunfften kennet INa die Kirche eusserlich da bey, das S1e Kirchen deiner
weihet odder berufft, oder empter hat, die S1e bestellen SO Denn iMa  } MuUuUsSS$S

Bisschove, Pfarrherrn, oder Prediger haben, die Ööftentlich un:! sonderlich die
obgenannten l1er stück odder heilthum geben (gemeint sSind Wort, Taufe,



Abendmahl Schlüssel) reichen un!' ben vomn un der Kir-
chen 1el mehr aber A Kinsetzung Christi WI1C R Paulus Eph 447 Sagt
Hier wird nicht allein deutlich gemacht W16 sehr Amtun Gemeinde auf C111-

ander angelegt sind sondern WIC auch die beiden Größen der Gemeinde un!
der Kinsetzung des Amtes durch Christus miteinander verbunden sind I dDie

ben ihr Amt 2Aus$s VO  @ und Namen der Kirche aber indem
51C das tun handeln 51C AuS$S der Finsetzung Christ1i Hıer Gegensatzen
oder LLUL C116 Spannung feststellen wollen würde das (s3anze der Konzeption
Luthers sprengen“*® Dienst der Gemeinde Dienst Namen der (7&:
meinde und KEinsetzung durch Christus sind e1in un dasselbe ‚ Düureh 1eS$
ampt un Wort werden WI1r VOIN sünden los und gerecht un! selig für OL

WI1r dem WOTL glauben, welches der Pfarrherr uns Christus STAT VCIL-

kündigt‘“*%, Eıne Äußerung dieser Art 1St für die Spätzeit charakteristisch.
Konkrete inzelzüge treten stärker heraus, die den Übergang den For-
malisierungen der Nachfolger erleichtern Insgesamt annn Lieberg Recht
folgern daß Christus sowohl ‚„‚historischen als auch aktuellen Sinne der
iNn1t1atOor des Amtes ist?9 Wi1e sechr Luther daran liegt die Bezüge konkret
herauszuarbeiten, wird CLWWa daran deutlich, daß dieses Amt besondere
Beziehung auf die einzelne Pfarre hat Luther annn die parochtiale
ezogenheit des Christen als ein 1US$S divyvinum verstehen?!. EKs MU. daran
festgehalten werden daß alle Christen Priester aber nicht alle Pfarrer sind®2.
Lieberg annn diese Überlegungen 7usammentfassen indem Sagt die ‚‚Un-
terscheidung gyründet W1C das Amt selbst dem 1US$5 divinum der Stiftung
Christ1‘‘>%3,
HKr hat amıt den Ansatz eıiter verfolgt, den Münter ZUEerSt versucht
hat Die Bedeutung der Arbeit VO  o Münter liegt VOL allem der Ent-

deckung der konstitutiven Bedeutung des 1U$S divinum für das Verständnis
des geistlichen Amtes ach welchem EeE1Ne Priorität VO  . beiden Se1iten VO

Amt sowohl WI1C VO  ( der Gemeinde, ausgeschlossen 1STt Luther kennt keine
Priorität der Gemeinde, auch WEe1111 das wieder Schriften
hineininterpretiert worden 1STt aber auch keine Priorität des Amtes VOTL der
Gemeinde Vielmehr 1STt die Kirchengewalt bei der Kirche>
47 6232 25
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Ausdrücklich aber heißt das nicht, daß die Gemeinde sich aus sich selbst
heraus erbauen 4aNn. Sofern das Amt der Erbauung der Gemeinde durch
Wort und Sakrament dient, iSt 6S divini 1ur1Ss und als detzung Christi aller
menschlichen Willkür
Die Richtigkeit der jer gemachten Feststellungen äßt sich namentlich
der rage der Prüfung und Kinsetzung ZuU geistlichen Amt nachweisen.
Lieberg bringt eine Fülle V OIl Belegen dafür, daß ach Luther die EKEinset-
ZUNg  5 der ministr1 normalerwe1ise eine Sache des mMinisteriums se1%
Die VOILl Vilmar einselti1g VerTIfeLENE These, als ob Hirten HY durch Hırten
beruten werden können, 1St auch für Luther der normale Wes? Freilich
kann ( Situationen geben w1e erLwa in Böhmen, die Gemeinde auf andere
Weise ihre ministri bekommen muls, ohne die die Gemeinde nicht se1in kann.
Luther hat den Zustand einer ämterlosen Kirche ZWAar angedeutet, aber nicht
ernstlich CLW OCI, und ZWAar 1n der chrift die Böhmen. Die Schwier1g-
eit der Weihe utraquistischer Geistlicher bestand schon, die der
COMMUN1O sub utraque nicht geringen Gewissenskonflikten führen
mußte Vollends bedrängend aber wurde die Lage, als deutlich wurde, daß
die Bischöfe keine evangelischen Prediger weihen würden. Die Aufgabe
des geistlichen Amtes, für eine geordnete Verkündigung des Wortes
SOrg«en, kam als Möglichkeit nicht mehr 1n Betracht. Da die Geme1inde nıicht
ohne Gottes Wort sein kann, muß S1e selbst handeln; der aber die potiores
in ihrer Mitte, die als angesehene (CHieder der Gemeinde bekannten, ergreifen
die Inıtiative. Luther hat aber nicht daran gedacht, die Notlösung für immer
bestehen lassen, vielmehr ilt die Notordnung ange, bis der normale
Gang der inge wieder hergestellt 1St ‚ DONeec Boem1a redeat ad legitimum
BT evangelicum archiepiscopatum““*”7,
IDiese Anweisung 1St 1n vieler Hinsicht bemerkenswert. Luther hat offenbar
die Wiederherstellung eines evangelischen Erzbistums in Böhmen VOL

Augen, dem auch die Pflicht der Visitation der anderen böhmischen Bis-
tumer obliegen würde. Es geht ihm also darum, die Kontinultät zZzu Ver-

1N einer dem Evangelium gemäßen Weise wiederherzustellen.
Daß Ter für die deutschen Verhältnisse unüberwindliche Schwierigkeiten
entstehen mußten, wurde bereits geSsagt. We1 Motive aber verdienen CS,
1n diesem Zusammenhang besonders betont werden. uch 1n der Re-
stitulerung des evangeliumsgemäßen bischöflichen Amtes kommt das An-

55 Lieberg, 152—159
Die Aussage darf nıcht wIie bei Vilmar, geradezu dogmatisiert werden; Vilmar, Dog-
matık IL 275 Die Augsburgische Konfession erklärt, 130£.

57 1Z, 194,
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liegen der Reformation als Reformation Sinne heraus. Luthers
Reformation geschieht der katholischen Kirche willen, VO  w wel-
cher Rom abgefallen i1St Sobald die treibende Kraft der katholischenC

eigentlichen Sinne nicht verstanden 1STt bleibt auch der Ansatz der Re-
tormatoren verborgen Es 1ST infolgedessen WCNLg beachtet worden daß
für Luther die Kirche des ()stens VOonNn nfang MIt die Überlegungen
einbezogen iST Von Oft aus gEeEWINNT Luther gyroßen eil SC GE Argu-

den römischen Absolutheitsanspruch Die verhältnismäßig
SEIINSC Aufmerksamkeit die dieser Öökumenischen Ausrichtung VOILLl L
thers Kirchenverständnis geschenkt wurde hängt sicher MI1T der Vernach-
Jässigung der Leipziger Disputation und ihrer Vorgeschichte durch die For-
schung Es 1ST nicht zufällig, daß MI1 der stärkeren Würdigung
der Ööstlichen Christenheit die Entdeckung des päpstlichen Antichristen
parallel läuft Von 1er aus liegt der Akzent wieder auf der FEinheit der alten
katholischen Kirche VON der sich Rom durch SsC1M antichristliches Regiment
gyeschieden hat
In diesem Zusammenhang 1STt auch ec1n Wort ber die apostolische Sukzes-
S1012 Es annn für Luther keinen Zweifel daran geben daß die Irr-
TE VOILl der apostolischen C trennt |dDie formal gehandhabte Suk-
zZecs5510nn hat Rom nicht VOL dem Abfall bewahren können Luther hat die
Einsicht diese Zusammenhänge dem Augenblick I1LE,
während der Vorarbeiten ZuUrTr Leipziger Disputation die Gewißheit erhält,
daß der aps der Antichrist SC1. IDiese Einsicht besagt, daß das Papsttum
kollektiv als Antichrist verstanden wird nicht eLiw2 einzelne Päpste, W16

Leo Mit der Ytkenntnis des päpstlichen Antichristen bleibt für Luther
der 'Tat keine andere Wahl als herauszugehen 2us$s Babylon Es 1ST daher
EINSEILLES, lediglich daß die römische Kirche sich der Reforma-

UOonNn verschlossen habe indem S1IC Luther exkommuntzierte Luther mußte
MIT Rom brechen |DITS Einheit MIt der katholischen Kirche annn 1Ur

bewahrt bleiben daß die TIrennung VO:  n Rom vollzogen wird Als Luther
die Bannandrohungsbulle VOTL dem Elstertor Wittenberg verbrennt weiß

definitiv, daß die römische Kirche VO  n der katholischen Kirche
abgefallen 1ST Die xkommunikation wird umgekehrter Richtung voll-

der Wahrheit des Evangeliums der Kirche willen®?
Damit 1STt auch klar daß durch die römische die apostolische Suk-
ZeSS100N abgerissen 1ST die allein der rTeE1iNEN FE gewahrt werden annn

Die Vorgänge Ainden sich nach ausführlichen Darstellung des und der frühen
un! mittelalterlichen Kirchengeschichte be1 Gensichen Damnamus Die Vert-
wetfung VO:  - Irrlehre be1 Luther und Luthertum des Jahrhunderts, Arb
Gesch Theol Luthertums Berlin 1955
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Darüber hinaus ist Luther bei seinen kanonistischen Studien im Zusammen-
hang mMit der Leipziger Disputation klar geworden, daß diese Sukzession
niemals schematisch un äaußerlich WIiE 1im römischen Denken gehandhabt
werden ann. Er weilß, daß schon historisch keine Kirche einen ungeWI1S-

Anfang hat als die römische. Man kannn auch nicht Petrus allein en
anderen Aposteln gegenüber vorziehen, 7zumal nıiıcht der Fels iSt, sondern
Christus. Dem Neuen Lestament entnimmt Luther, daß die 1ss1ion der
ErsSten Christenheit keineswegs VOIN Petrus geleitet und Rom unterstellt
worden ist Wenn e$s eine radix der Gemeinde Christi <1bt, annn 1St 6S die
Gemeinde Jerusalem. Von Oort A4A4uUuS$S 1St die rage der Kontinuilität anders

sehen, als S1€e in Rom gesehen wird??
Wie wenig sich 1n Deutschland die alte bischöfliche Struktur zurückgewi1n-
LICI1L lel, zeigt das tragische Kxperiment mi1it Nikolaus M Amsdorf als
Bischof VOIl Naumburg. ögen die Verhältnisse Oft durch den römischen
Gegenbischof besonders kompliziert FCWESCIH se1n und durch die Wırren des
Schmalkaldischen Krieges ein nicht vorauszusehendes schnelles nde g-
funden haben, Wrl doch VOIL Anfang deutlich, daß die durch die OT-

tonische Reichstorm bedingten Zaustände den Charakter des bischöflichen
Amtes einschneidend verändert hatten, daß eine Anknüpfung die
Tradition jedenfalls 1n Deutschland als unmöglich angesehen werden muß 609
uch die anderen 1n der Reformationszeit gemachten deutschen Versuche
haben keine dauerhaften Lösungen gebracht. Was 1n den Naumburger N.Of-
gangen, VOL allem in der Wahl selbst, eindrucksvoll Zu Ausdruck kommt,
1St die unerwartet starke Beteiligung der YaNzZCN Gemeinde. I die Ansätze
einem evangelischen Verständnis des bisch6öflichen Amtes durchaus
vorhanden. | hie Lage selber hat ihre weıtere Ausbildung verhindert.
7Zusammentassend äßt sich also > daß für Luther 1m normalen Falle
die Einsetzung der ministr1 Sache des geistlichen Amtes 1St Daß diese nıiıcht
ohne die Mitwirkung der Gemeinde geschehen kann, bedart keines we1l-
en Bewe1ses mehr. hne daß zunächst 1ne feste Terminologie nachzu-
welsen 1St, kommen beide Seiten 1n dem Verhältnis VO  - Ordination und
Vokation ZU Ausdruck, wobei die Gemeinde be1i der Ordination keines-
WEDS PasSS1Vv bleibt uch WEC1111 der minister 1CE et noM1INe omnN1umM
(1 a ö9, 22) oder NOSTILO nomi1ine (6 64, 2 handelt, handelt 1m eigent-
lichen Sinne Kraft der Einsetzung Christi, der das Amt der Wortverkün-
digung und Sakramentsverwaltung gestiftet hat

Die Zusammenhänge sind breit 1N der Leipziger Disputation, vgl bes. WA 2,183—203,
entwickelt.

Brunner, Nikolaus N Amsdort als Bischof VO  - Naumburg, Schriften ere1ins
Reformationsgesch, Nr. 179 Gütersloh 1960



Daraus sind praktische Konsequenzen ziehen. Der Ruf ach einer mun-
digen Gemeinde, der immer dringender wird, darf nicht überhört werden.
Es zeigt sich immer deutlicher, daß der immer komplizierter werdende (Je-
meindeauf bau eine einsatzfreudige YanNzZec Gemeinde ordert. In dem Maße,
1n dem die christliche Gemeinde eine Minorität wird, verstärkt sich diese
Tendenz Das traditionelle Sozlalgefüge 1St hofifnungslos in Auflösung be-
oriffen, mi1it ihm auch ein geistlicher Stand 1mM trüheren Sinne. Es darf dabei
11UT nicht in kurzschlüssiger Weise die Mündigkeit der Gemeinde gew1sser-
maßen das Institut des geistlichen Amtes aufgerechnet werden, als
ob das geistliche Amt der Gemeindeaktivität im Wege stünde. DIie Tefie
v1itäAt des Lai1en in der Kirche un die Aufgabe des geistlichen Amtes be-
rühren Zwel verschiedene Bereiche: die ErSE den vollen E1insatz
der christlichen Gemeinde 1n der Welt ausmachen.
Es äßt sich auch nicht bestreiten, daß die falschen Akzente gelegentlich 1n
der We1ise sichtbar werden, daß das ministerium kaum och mehr 1sSt als
unktionär der Gemeinde. Daß weder Wahl och Absetzung einen Schluß
1in dieser Richtung erlauben, wurde schon gESALT. [JDer VO  - Christus erteilte
Auftrag 1sSt allein die letzte Gewißheit 1n den Anfechtungen des Amtes uch
Aaus dem Aspekt VO:  w Volkskirche der Freiwilligkeitskirche 1St >
daß die Abhängigkeit des Geistlichen VO  = der Gemeinde un: VO den
1n iıhr besonders dominanten Gruppen als argste Gefahr für die gesamte
Gemeinde gesehen werden muß, auch WeNn die deutsche Entwicklung 11Ur

ausnahmsweise ahnlıchen Zuständen geführt hat
Kür das Ordinationsverständnis sind die Konsequenzen bei Melanchthon

we1litesten entwickelt worden. Zusammengefaßt geht sSse1in Verständnis
1n die Richtung, daß die Ordination als Funktion des bischöflichen Amtes
gesehen wird, die 1in der Not auch durch Pastoren Wßhrgenommen werden
kann In jedem Falle aber handelt an sich 1ne Funktion, die iure divino
dem geistlichen Amt 7zukommte®e.. Melanchthon 11 die Ordination nicht
aus dem Gesamtvorgang der Vokation lösen, deren folgerichtiger Abschluß
S1e 1St. Die Kigenständigkeit des Amtes als einer göttlichen Stiftung wird
stark betont. Der Gehorsam gegenüber dem Amt 1st eine OTa ecclesiae.
er verwundert 6S nicht, WEC1111 Melanchthon eın Bedenken hat, die (JIr-
dination als Sakrament bezeichnen. Im einzelnen muß reilich der och
sehr weite Sprachgebrauch gesehen werden, WE ach Apol. ZCHL e1in
Sakrament geNanNnNt wird, Was Gottes mandatum für sich hat un! dem eine
PrOom1sSs10 gratiae hinzugefügt 1St. uch die Handauflegung AaNn als Sakra-
MmMent bezeichnet werden®?.

Lieberg, As O, 378
249
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Lieberg versucht am Schluß seiner Untersuchung die Gemeinsamkeit
un! auch die uancen 1 Ordinationsverständnis Luthers un! Melanch-
thons darzustellen. Kr stellt ein „grobes Gebiet grundlegender Gemeinsam-
eit  CC fest®3. Entscheidend aber ist der Unterschied 1in der Wertung des all-
gemeinen Priestertums, das für Luthers Amtsverständnis eine „geradezu
fundamentale Bedeutung‘“ hat.  ‘9 während e5s be1 Melanchthon auffällig
rücktritt®4. Daher 1St die bei Luther immerhin mögliche Weise des M1ı6-
verständnisses des geistlichen Amtes als Stiftung un! Delegation ZuUr aus-
schließlichen Betonung der Stiftung bei Melanchthon hin verschoben. Von
Orft A2uUuS 1St auch se1ne stärkere Akzentulerung des bischöflichen Amtes
verstehen ®S Be1 diesem Resultat lebergs i1Sst reilich einschränkend be-
denken, daß sein Verständnis des Delegationsmoments bei Luther einselitig
und überzeichnet 1St. Folgerichtig gelangt daher Lieberg dem Urteil ber
die mitslehre der lutherischen Orthodoxie des vorigen Jahrhunderts, ‚„‚daß
ganz wesentlich Motive 1n der Amtitslehre bei Theologen W1e Stahl, Vilmar,
Löhe:; Kliefoth sich tatsächlich auf das Neue Testament un! die Theologie
der reformatorischen Väter. w1ie Luthers und Melanchthons, und 7zumal die
Lehre der lutherischen Bekenntnisschriften zurückführen‘“‘‘ lassen66.
Diese Theologen des Jahrhunderts haben für manches m der Theologie
Luthers und Melanchthons ein Auge gyehabt, was spätere heologen-
generationen vielfach übersehen oder beiseite gedrängt haben In dieser
Hinsicht ist der gegenwärtigen lutherischen Theologie die Aufgabe FC-
stellt, auch die gESsaMTE Amtsdebatte des vorigen Jahrhunderts NECU Sich-
ten unı ihren KErtrag für aktuelle gegenwärtige Fragestellungen VOCI-

werten®“. Kın für den Ansatz bei Lieberg klares un konsequentes Ver-
fahren, bei dem allein die rage iSt; ob 6S der Kritik standhalten ann.
Lieberg deutet einen gewlssen Zweitel der Richtigkeit se1nes Resultates
bereits a indem beiläufig teststellt, daß 6S als angel angesehen werden
müßte, daß Melanchthon nıcht energischer die Errichtung eines CVallgC-
ischen Bischofsamtes angestrebt hat und dessen Z Wegbereiter der
konsistorialen Verfassung werden sollte®8s Hıer entsteht e1in erster Z weifel

der alleinıgen Gültigkeit des episkopalen Elements bei Melanchthon
Diese Beobachtung äßt sich erweitern. HKs bleibt schwer verständlich, daß
Lieberg die Feststellung VO  w Maurer nıcht stärker berücksichtigt hat,
63 379
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nach unter dem Stichwort ‚‚ministerium““ das allgemeine Dienstamt
un erst mittelbar das eigentliche Pfarramt 1m Blick hat Schließlich handelt
6S sich hier Formeln, die Melanchthon selbst gebraucht. An dieser Stelle
hätte die kritische Überprüfung der ese einsetzen müuüssen, ob die scharfe
Irennung VO  - sacerdotium un Mministerium tatsächlich haltbar ist. Wenn
1er aber stark einzuschränken iSE. verliert das Ergebnis VON Lieberg
erheblich Gewicht
Dasselbe aßt sich 4annn auch och &eiter ausdehnen. Be1i Lieberg kommt
die Grundlage eines 1us diyvinum 1mM Sinne VO Münter LLUL Rande VOTL,
ebenso wird auch die Auseinandersetzung MIt den weiteren Konsequenzen
bei Maurer 11U!1 Rande geführt®?. uch VO  — hier 4aus äßt sich zeigen,
daß das Begriffspaar ministerium /sacerdotium für die Begründung des gelst-
liıchen Amtes nıcht die konstitutive Bedeutung hat, die doch be1 Lieberg
1l  ECrzen 1st. Von Oft aAus erg1ibt sich als nächster Schluß, daß annn
auch die These VO: der echten Wiederentdeckung der Amtslehre der Be-
kenntnisse durch die Väter des 19 Jahrhunderts 1L1U1 MmMI1t starken Einschrän-
kungen halten 1st. Daher 1st 11UT schwer verstehen, w1e der Vertasser
die überzeugenden Nachweise be1 Maurer einfach übersehen konnte.
Würde TI  ® dem Rat jebergs tolgen und das espräc. OFft wieder auf-
nehmen, das vorige Jahrhundert aufhörte, würde die lutherische
Theologie zwangsläufi e1in Z7welites Mal 1n den Engpal hineingeführt, aus

dem S1e bereits VOL hundert Jahren nicht wieder herausfand, we1l hinter
den Fronten des 19 Jahrhunderts die des U7 Jahrhunderts wieder auftauch-
ten,; die wiederum verhinderten, daß die Bekenntnisschriften wirklich 1in
ihrer 1efe aufgeschlossen wurden. Das 19 Jahrhundert hat ebenso w1ie die
Arbeit VO Lieberg das unbestreitbare Verdienst, eine vordergründige [e-
mokratisierung der Kıiırche und des geistlichen Amtes verhindern, bei
der der Amtsträger 1L1UL och unktionär der Gemeinde sein ann. Die
Kigenständigkeit des Amtes 1st SC 1in beiden Fällen stark betont WOL-

den [ )as aber 1St 1m 1NnDlıc. auf den Gesamtzusammenhang der Bekennt-
nısSse und der Theologie Luthers ein schr wesentlicher Aspekt, keineswegs
aber der einzige un jedenfalls nicht der eigentliche Ausgangspunkt, ebenso-
wenig w1e sich das umgekehrt VO  m der Gemeinde aus äßt In diesem

Lieberg Setzt sich mit der Maurerschen Deutung VO:  - CM auseinander (a a4.0
2716—279), ohne daß ihm gelänge, die VO: Maurer behauptete größere Weite des

„allgemeinen Dienstamts der christlichen Gemeinde“‘ Hanı der Stellen über mM1nN1-
steri1um im Iractatus widerlegen. Die eigentliche Schwäche der Beweisführung VO:

Lieberg liegt darin, daß VO:  3 seiner Position aus das Nebeneinander VO un
XIV nicht einsichtig machen ist.



Sinne ist das Korrektiv der -Orthodoxie des 19. V]ahrhunderts aufmerksam
hören und 1n die weliteren Überlegungen mit hinein nehmen.

as ilt eLIw2 auch bis 1n die praktischen Konsequenzen hinein, daß eErst Uuntfer
den gegenwärtigen Verhältnissen ein allgemeines Priestertum aller ]äu-
igen voll realisierbar wird, we1l das standesmäßige Mißverständnis des
Pftarramts infach VO  - der Entwicklung überholt worden ist. Extreme ach
dieser Richtung würden 1n ebensolchem Maße verhängnisvolle Konsequen-
Z verursachen, w1e die übersteigerte Betonung des Gegenteils. uch 1n
dieser Hinsıicht 1st och einmal bedenken, daß be1 allen falschen Tönen
innerhalb der Orthodoxie des vorigen Jahrhunderts einer falschen 1berali-
sierung der Kıiırche begegnet worden 1St. uch 1n der heutigen Zeit müßte
daraus M1 Zziemlicher Sicherheit die Folge werden, daß eine Kirche,
1in der diese Tendenzen voll ZU Zuge kämen, 1n die Gefahr geriete, mehr
Lebenshilfe anzubieten und sich 1n KExistenzerhellung versuchen, als das
Zeugnis VO  e Christus, dem Herfna:; auszurichten. Amt und Gemeinde werden
sich allein 1in ein rechtes Verhältnis bringen lassen, w1ie C Müller-
chwefte zutreftend tormuliert hat - DIe Mündigkeit der Gemeinde
die Autorität des Amtes voraus‘‘?70 Es 1St auch in Yanz Weise be-
denken  ‘9 WAS Luther Schluß der Vorrede ZUuU Kleinen Katechismus ZE-
Sagt hat „„Unser Ampt 1St ein ander Ding worden, ennn K unter dem
aps Wafr, 1St un! heilsam worden. Darumb at’'s  P 1e] Mühe
und Erbeit, Fahr un! Anfechtung, AZu wen1g Lohn und ank 113 der Welt;
Christus aber 11 Lohn selbs se1in, WIr treulich erbeiten‘‘?1.
Zusammenfassend äßt sich > daß die reformatorischen Ansätze auf
LICUC Realisierung un! Aktualisierung ME Die Weite des rteformatori-
schen Entwurts darf niıchtwiederum eingeengt werden.An der rage des gelst-
lichen Amites wird deutlich, daß 1er Perspektiven erschlossen werden, die
sich alleın VO (Ganzen der Kkklesiologie her erfassen lassen.
Die Konsequenzen jeder Theologie des Amtes werden 1m Ordinations-
verständnis sichtbar. Die Ordination welst auS welches Verständnis VO

geistlichen Amt jeweils vorliegt. Lieberg faßt se1ine Deutung der Ordi-
nation bei Luther folgendermaßen i®e Ordination 1st VOTL der
Gesamtgemeinde geschehende Aentliche Bestätigung der Vokation, S1e 1St
eftektive Sendung 1NSs Amt, un! S1E 1st Segnung ZU Amt‘‘72

Wenn 1n diesem Zusammenhang die rage ach dem Amt und den AÄmtern
erorter werden soll, verdienen gerade die Ämter eine besondere Behand-

Welt hne Väter, Stundenbuch /R Hamburg 1962,
7 BK Aufl S0

Lieberg, A 196f£.
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lung. Es wurde schon tidrauf hifigewiesen, daß das Luthertum dem bl
„istischen.calvinistischen Ansatz nicht hat folgen können. Die NECUCICIL Hor-

schungen ZUC rage des geistlichen Amtes en da dieser Stelle deutlich
gezeigt, w1e welit der Spielraum der Möglichkeiten bereits 1m Neuen Testa-
MENT reicht. Die Skala reicht VO  - Kor bis den Pastoralbriefen, ohne
daß auch 11UL1 1m mindesten eine Harmonisterung der verschiedensten Aus-
SaDc möglich WAare K Campenhausen hat 1n seiner Unterruchung eut-
ich gemacht, die auch den Raum der trühen Kirchengeschichte mMi1t ein-
bezieht, daß mit verschiedenen Grundtypen des geistlichen Amtes rech-
111e 1st  >5 die je ach ihrem geographischen Ort Yanz verschiedene Merkmale
aufweisen??.
Man wird auch M1 N Campenhausen darauf hinweisen mussen, daß das
Neue TLestament eine Te VO geistlichen Amt och nicht tormuliert
hat Ks <1iDt WAar Ansätze ach Zanz verschiedenen Rıchtungen, die aber
insgesamt für einen Schriftbeweis nicht austreichen. ] )araus wird der Schluß
SCZOYCN: 55  Die TE VO Amt 1st für das urchristliche Denken nicht ZC11-

tral‘t 74 Andererseits werden bestimmte Strukturen sichtbar, w1ie etw2 1n
Acta un! Pastoralen. Auf den jüdischen Hintergrund der Ordination hat
se aufmerksam gemacht‘?. uch WEn die Pastoralbriefe nıcht das

Neue Testament sind, äßt sich nicht das ec bestreiten, jer Teile
einer biblischen Begründung des Amtes anzusetzen, wWwW1e dann einselt1g
1N der Theologie des vorigen Jahrhunderts geschehen 1St. DDiese chicht
der Überlieferung 1St fraglos differenzierter deuten, als 6R damals
chehen ist Andererseits 1st die moderne Kritik VO  en einer unbefangenen
Prüfung dieses Komplexes och einigermaßen weit entternt.
Die Schwierigkeiten einer biblizistischen Beweisführung selen 1m Anschluß

Campenhausen 1L1UL angedeutet. Die ursprüngliche Stellung der Z wölt
1st 1L1UT unsicher ermitteln. Ks bleibt auch offen, Ww1e sich diese dem
ursprünglich weiter gefaßten Krels der Apostel verhalten haben Weiıter
1st fragen, MG die Leitung der Jerusalemer Gemeinde gyehabt hat [DIie
Vermutung auf Jakobus, den Herrenbruder. KFür die paulinischen Briete

In schematischer Darstellung ergibt sich folgendes ild Rom kennt den Amtsträger
als den privilegierten Kultusbeamten seiner Gemeinde. In dytien ist der Träger des
geistlichen Amtes vornehmlich geistliches Vorbild und sakraler Mittelpunkt. Klein-
asıen betont demgegenüber den ordinierten Prediger der apostolischen Lehre Damit
sind 1n den Clemensbriefen, be1 Ignatius und in den Pastoralen Tel Grundtypen auf-
gewlesen, V, Campenhausen, 131 Es 199108 hier außer Betracht bleiben, ob
dieses Schema der Vieltalt der Möglichkeiten wirklich gerecht wird und ob nıcht
wa die Position VO: Kor. wen1g berücksichtigt 1st.

6 %o A
1D Die Ordination 1m Spätjudentum und im Neuen Testament, Göttingen 1951
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etwa ist das Verhältnis der Bischöfe ufid Diakone durchaus nıiıcht klar, ja
nıcht einmal der Hintergrund des bischöflichen Amtes. Zwischen den echten
Briefen un! den Deuteropaulinen äßt sich der Unterschied 1m Verständnis
VOIL Gemeinde und Amt 2um harmonisieren. [ )as es nötigt ZUTC Vorsicht
gegenüber direkten Aussagen, die die chrift überliefert. Ks Mu auch be-
dacht werden, daß die judenchristliche Altestenverfassung etwa 1n der
Apostelgeschichte deutlich hervortritt. Luther hat oftenbar die nicht g-
ringen Schwierigkeiten 1n den biblischen Aussagen ber das Amt deutlich
empfunden un! siıch ohl aus diesem Grunde nicht einem biblizistischen
Verständnis VO  w} Amt und Ämtern drängen lassen.
Ks erscheint auch als eigenartig, daß bei Luther AÄußerungen ZUC rage
Amt und AÄAmter aumM vorhanden sind. Die KEinsatzstellen hätten sich auch
1n der damaligen Zeit leicht inden lassen, EeELIw2 1m Hinblick auf K< üster
und Lehrer uch diakonische Aufgaben der elit durchaus nicht
rem W1e Spitalwesen und Drittorden zeigen. Luther hätte auch 4aus dem
breiten Raum seiner Schulschriften genügend Ansatzpunkte Anden können.
Es sollte VO  - OTt AUuS deutlich gesehen werden, daß eine Neuordnung VO  -

AÄAmt und Ämtern nicht auf ein direktes Vorbild der Reformatoren zurück-
oyreifen annn Ks muß also auch 1n den Darlegungen AA Sache der Anschein
vermieden werden, als liege hier genügend reformatorisches Mater1al VOL,
das e 1n einer entsprechenden Weise umgestaltet werden brauchte.
Dabei ware auch och die rage stellen, ob eine derartige Luther-
scholastik überhaupt rechtfertigen ist. Ks kann sich also 1Ur darum
handeln, hier mM1t Sanz Überlegungen anzusetIzZeN, die jedenfalls den
historischen Boden verlassen mussen.
Im Grunde die eigentliche Schwierigkeit schon 1el früher ein, nämlich
1m Neuen Testament selbst, das keinen einheitlichen Begriff für die KEinheit
VOIl Amt und AÄmtern hat Charisma und diakonia sind dafür welit gefaßt.
Die christliche Gemeinde annn hier VOIl ihrer vollen Freiheit Gebrauch
machen, WECI1N 1LLUI deutlich wird, daß der Herr selbst 1in den mannigfachen
Diensten der Gemeinde handeln 11l Namentlich Schweizer hat diesen
Zusammenhang deutlich herausgearbeitet, indem nachweist, daß die LICU-

testamentlichen Ämternamen, jeweils als Würdebezeichnungen Christ1
anzusehen sind?®. Dabei 1st sicherlich nicht übersehen, daß das Auf-
suchen VO  } Oberbegriffen vornehmlich 1n die Strukturen philosophischen
Denkens hineingehört. Ks 1st VON (0)81 Aaus allen Versuchen gegenüber Vor-
sicht anzumelden, die VO:  - einem gemeinsamen Oberbegriff aus meinen, die
rage VO  $ AÄAmt un! Ämtern lösen können.

Das Leben des Herrn in der Gemeinde un ihren iensten. Abh Theol
un! N  9 Zürich 1946,
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Dennoch wird es immer wieder Versuche geben, die 2uUuSs dieser Richtung
heraus vorstoßen. Unter den Arbeiten wird etwa2 bei Brunotte
aus kirchenrechtlichen Überlegungen heraus eine Unterscheidung VOoOoNn —

mittelbaren und mittelbaren ÄIT1tCIIJ. NI  ımen DE Gruppe
faßt alle Amter und DIeaste, hauptberufliche und ehrenamtliche, die selber

irgendeiner Stelle SÖftentliche Verkündigung treiben“‘‘. Demgegenüber
steht die andere Gruppe, die nicht unmittelbar der Verkündigung be-
teiligt ist VO Kirchenvorsteher bis den verschiedensten Fachleuten der
kirchlichen Verwaltung. Von der ersten GruppeTCO 959  Ne diese AÄmter

esind 2US dem ministerium ‚abgeleitet‘ der ‚entfaltet Die 7weite Gruppe
1St dagegen dem ministerium, nicht dem Pfarramt, helfend zugeordnet.
99  Die 2US dem ministerium ableitharen AÄAmter gehören ZuU ESSC der Kirche,
deren Wesen darin besteht, daß das vangeliıum verkündigt wird. Die dem
ministerium helfend zugeordneten Ämter gehören ZUE ‚bene esse‘ der
Kirche‘‘?7. Zweitellos erg1bt sich damit eine olatte und überzeugende kir-
chenrechtliche Lösung, be1 der TeUNC fragen 1St, ob diese Konzeption
auch theologisch haltbar 1st

Brunotte 1St voll darın zuzustimmen, daß das mMinNisteri1um nicht MIt
UuU1LLSCITEIN „empirischen Pfarramt“‘‘ identisch ist78 Hier egegnet die gyleiche
Difterenzierung mMmit anderen Worten, die VO:  } Maurer and der
Aussage VON gemacht worden 1St Die Verwechslung des geistlichen
Amtes mi1t einem vordergründigen Standesverständnis mMu. allen
Umständen vermieden werden. Ks 1st auch nıcht übersehen, daß das
heutige Amt nde einer durchaus nıcht eindeut1ig pOS1tLV beurteilen-
den Entwicklung steht Ks mußte also zunächst deutlicher als das be1

Brunotte geschehen ist, darauf hingewlesen werden, daß den weılteren
Entfaltungen des Amtes bis hin TT Helferin 1m Kindergottesdienst eine
limitierte Öfentlichkeit 7zukommt. Eine einfache Entfaltung des Amites 1n
die AÄmter hinein s1ieht die inge doch oftenbar schematisch, VOTL em
dann, WE der Begrift ‚„‚Ööffentlich‘“‘ allgemein un ohne weitere FEinschrän-
kungen gebraucht wird.
Der Haupteinwand aber 1st Aamıt erheben, daß ein verstandenes
ministerium wen1g konkret faßbar wird. Dieses bekommt geradezu eine
Flächenstruktur, die sich ber die Gemeinde erstreckt. Wıe ein Netz
z1iehen sich die Strukturen des Amtes ber die (Gemeinde. Damit aber äaßt
sich der Grundsatz 1m Kirchenverständnis ach VII 1m 1nDl1ic. auf

47 Das Amt der Verkündigung un! das Priestertum aller Gläubigen,' Luthertum, 2  ‚
Berlin 1962, 31
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das geistliche Amt nıcht mehr klar durchhalten, wonach das geistliche Amt
VON Wort und Sakrament her als FEinheit sehen 1SE. Be1 der ese VO

der Entfaltung des löst sich das Amt geradezu 1 der Gemeinde
auf Dabei aber wird der gemeindeleitende Charakter des geistlichen Amtes
übersehen Dıie (srenzen ZU allygemeinen Priestertum werden AHießend
Demgegenüber 1ST fragen ob die mannigfachen Hilfsdienste der Ööffent-
lichen Verkündigung nıcht besser A4aUuS dem sacerdotium verstanden werden.
Hıier wird der pr1vate Zeugnisauftrag vyewissermaßben stellenweise auf-
gehoben Der Inhaber solchen Amtes teilweisen Ööftent-
lichen Auftrag wahr. Insofern das tut verläßt sStreng
den Bereich des sacerdotium Hier ISE SOZUSaQCIl e1iNe Zwischenschicht
7wischen mMinNiısterium un sacerdotium wobei beides nıcht Sinne
Rangordnung verstehen 1ST An dieser Stelle wird wieder die notwendige
Beziehung beider sichtbar Vom Kirchenbegrift 4AaUS WIC VOL-

liegt 1ST dem MiNIiSteriLUumM der esondere Dienst Wort und Sakrament
übergeben Von beiden her übt das NUısteri1um das gemeindeleitende Amt
2US In den mancherle1 Hiltfsdiensten die ihrer Offentlichkeitswirkung ] —
we1ls eingeschränkt sind 1ST das sacerdotium eteiligt { )as
mMUiNISteri1umM kommt Aaus dem sacerdotium Darauf weist die Zwischenschicht
der Amter hin uch WEn die öffentliche Verkündigung dem sacerdotium
nicht befohlen 1ST die Pflicht F1 Zeugnis WI1C CS dem ACCL-

dotium aufgegeben 1ST teilweise den Bereich des hinein Das
Vorhandensein der Zwischenschicht der Gemeinde ständig den ihr 1015S5-

gesamt gegebenen Auftrag der Verkündigung Be1 dieser Verhältnisbestim-
MuUu11g werden die sehr unterschiedlichen 1enste bis hın ZUTT Kindergottes-
diensthelferin proportional richtig gesehen W as wiederum nıcht Sinne

Rang- der Wertordnung mißverstanden werden darf
Es 1ST daher auch nicht überzeugend WECI1I111 Brunotte den Unterschied
7wischen sacerdotium und versucht deutlich machen daß
dieses jedenfalls potentiell der Lage SC1 alle diese ] )ienste überneh-
men”? auch wenn das der Not der Gemeindeprax1s VO  - heute ortwäh-
rend geschieht Hıer erscheint das Amt sehr als monopolisiertes Cha-

das die anderen charısmata bedenklich rage stellt oder tellen
annn uch VO  - hier 4aUuS äßt sich ZCISEN daß die allgeme1ine Unterscheidung
VO und sacerdotium offenbar nıcht genugt das Wesen
des geistlichen Amtes bestimmen Daher sind dieser Stelle wesentliche
Krweiterungen notwendig
ach den Untersuchungen VO  w Lieberg 1ST besonders deutlich geworden,
daß die charte Unterscheidung VO  - un! sacerdotium VOL allem
79 A _ 2a.0O.5.233



bei Melanchthon Zu £nden: >ist. Die untetschiedliche Akzentuierung bei
Luther und Melanchthon 1St nicht Zu übersehen. Maurer hat in seiner Inter-
pretation VO  - 1m Sinne des allgemeinen Iienstamts deutlich vyemacht,
daß die Unterscheidung VO  3 ministerium un sacerdotium nicht schematisch
möglich 1st. Daher ist die rechte Unterscheidung un Einheit beider och
nıcht das entscheidende Wort 1n der rage VO  - Amt und AÄmtern. Käme
auf diese Relatiıon alles dl 4M das ministeri1um mindestens 1n die (Ge-
fahr; 1mM Sinne eines tandes 1m soziologischen Sinne mißverstanden
werden. IDas i1st 1n der 'Lat 1n der Entstellung der Ständelehre Luthers 1mM

Jahrhundert geschehen. ach der Unterscheidung VO:  a} Maurer läßt sich
die rage ach den mannigfachen Strukturen des Amtes 1in Yyanlz Weise
lösen. Dadurch 1St deutlich geworden, daß eine Verhältnisbestim-
MUuNf£Y VO' ministerium un sacerdotium oftenbar nicht ausreicht, die
komplizierten Strukturen der lutherischen e VO geistlichen Amt
beschreiben, obwohl diese Unterscheidung für das (s3anze der AÄmterlehre
unentbehrlich 1St
Solange siıch das ministerium auch berufsständisch 1n stärkerem Maße VCIL-

stehen lıeß, Ww1e das 1n der ‚„„‚Pastorenkirche‘‘ der etzten Jahrhunderte LAat-

sächlich geschehen iSt, wurde die Unzulänglichkeit dieses Amtsverständ-
n1sSses nicht 1n solchem Maße deutlich, wıie 6S heute 1n einer kompliziert
gewordenen Gemeindestruktur unverme1idbar 1St. Nachdem der geistliche
Stand 1in einer vollständig veränderten Gesellschaftsordnung eine andere
Stellung Bat; verdienen die reformatorischen Grundakzente stärkere Be-
achtung. Gerade in der re VO geistlichen Amt wird deutlich, in w1ie
starkem Maßße die Auffassungen des und 18 ]ahrhunderts auch heute
och 1m Vordergrund stehen, während cClie reformatorischen Positionen in
erstaunlichem Maße nicht geschichtswirksam geworden sind oder minde-

doch 11UT in einem schr eingeschränkten Rahmen Hier stellt sich wieder
die rage ach den weıliteren geschichtlichen Folgen des reformatorischen
Durchbruchs. hne die rage weiter edenken, wird mindestens deutlich
se1n, daß die retormatorische Position der heutigen Zeit näher 1st als viele
der spateren Formen, wobei auch jer wiederum nıcht weiter ach den
Ursachen gefragt werden annn
Die Mannigfaltigkeit des geistlichen Amtes verdient besondere Aufmerk-
samkeıit als ©  > das für die heutige Gemeinde VO  — geradezu lebensnotwen-
diger Bedeutung 1sSt Nur durch eine stärkere Difterenzierung annn CS über-
haupt och gelingen, solche Formen finden, die den LDienst der Kirche
H der modernen Welt wirklich ermöglichen. Insotern können aber auch
die Formeln der Reformation nicht eintach übertragen werden. Hıiıer 1st
eine nalogie dem Bemühen eine Neuinterpretation der Recht-
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fertigungslehre auf der Konferenz von Helsinki festrustellen. Auch 1n die-
S größeren theologischen Zusammenhang würde die einfache Wieder-
holung der rteformatorischen Formeln den eigentlichen Sinn der Aufgabe
total verfehlen. DDie theologische Mitte, sofern S1e richtig bestimmt ist, äßt
1ne Neufassung in gyrößtem Maße { )as gilt 1in eben olchem Maße auch
VO Amt der Kirche und den Äfl1t€l‘[l. Es scheint S  > als ob die esondere
Aufgabe der heutigen Generation lutherischer Theologie darın liegt, diese
Übersetzung vorzunehmen, die sich 1LUT als Akt schöpferischen Neudenkens
verstehen äßt Der theologische O  ‘9 VO  - dem A4US die 1EUEC Gestaltung der
AÄmterlehre möglich 1ISE legt 1m besondetren Verständnis des allgemeinen
IDienstamtes 1m Sinne VO

In diesem Zusammenhang 1st auch beachten, daß 1m teformatorischen
Zeitalter die SÖftentliche Verkündigung 1mM wesentlichen auf eine vierfache
Weise ausgerichtet wurde, und ZWAar zunächst Ööftentlich 1m Gottesdienst der
Geme1inde [diese Verkündigung 1St ausschließlich Sache der Geistlichen
Die 7welite ofm i1st der Unterricht 1n den chulen Deswegen gehört der
Erweiterung des Schulwesens ein breiter Raum, w1e sich bei Luther selbst

den Schulschriften zeigen äßt Die dritte orm der Verkündigung ist
die 1in der christlichen Familie, besonders durch das eG6u«e Verständnis des
Hausvaters als des Hauspriesters. In diesen Kreis hinein gehört auch das
private Zeugni1s VO  - Mund Mund Schließlich 1st mittelbar der rechten
Verkündigung des Wortes die Obrigkeit 1in verschiedenster Form, regie-
render del un! Magistrate beteiligt, die ber die Verkündigung indirekt
dadurch wachen, daß S1e Prediger berutfen, bzw das Hereinbrechen der
Schwärmer verhindern. Luthers mannigfache Briefe Magıstrate und
Ratsherrn, aber auch den del zeigen das überaus eindrucksvall. fen-
bar 1st Luthers breite Korrespondenz 1in diesen Zusammenhängen 1el
wenig gewürdigt worden, WEe11) inan Etw2 die Entsprechungen be1 Calyın
damit vergleicht. Der Blick auf die eben cki771erten jer Weisen der Ver-
kündigung 1n der Welt der Reformation sollte auch in gyrundsätzlicher Hın-
sicht nıiıcht einfach übersehen werden. Hier 1st gewlissermaßen ein Modelil
für moderne Überlegungen, die auf keinen Fall durch schematische ber-
tragungen geleistet werden können. KEs 1Läßt sich aber auch dieser Stelle
das Pauschalurteil als unbegründet abweisen, wonach das allgemeine rIie-
tertum der Gläubigen, VO  n dem in den folgenden Zeıten, zumal 1n den
NECUCICN, mMIt Pathos geredet wurde, 1im wesentlichen theologische Formel
geblieben SCr als hätte die Reformation hier nicht gehalten, wWwW21sSs S1e VCI-

sprach. In Wıiırklichkeit en die konkreten Ausprägungen 1e] größhere
Breite erreicht, als das ach einem eilfertigen Urteil der Fall 1st. Freilich
1sSt nicht übersehen, daß 1in der spätmittelalterlichen Obrigkeitslehre, w1e



im präktischen Handeln on Fürsten und Städten, Elerhente bereits ent-
wickelt sind, die VO  e der Retormation aufgenommen un vertieft werden
konnten.
Die reformatorische Praxis 1m Umkreis VO  - Amt und AÄmtern ist, w1e mehr-
ftach betont wurde, nıcht einfach übernehmen. Kın solcher Aufriß ist
1n der modernen Welt nicht mehr durchzuhalten, W 4s$S die konkrete Gestalt
angeht. Inzwischen sind bestimmte un charakteristische Entwicklungen
VO  - der elit einfach überholt worden. er moderne Staat 1St gelegent-
licher römisch gesteuerter Rückfälle prinzipiell weltanschaulich indiferent.
HKr 1st CS 1im Zuge einer langen Entwicklung immer mehr geworden. Hıinter
diese Grenze Zzurück o1ibt ( keinen Weg mehr. Ks hat durchaus Theologen
gegeben, w1e eLIwa2a Vılmar, die die Entwicklung klar erkannt und daraus
ihre Konsequenzen SCZOZCHN haben
Wenn der Staat ZWAarTt 1in den westlichen Ländern der Kirche 1in verschieden-
sten Schattierungen wohlwollend gegenüber steht, ändert das nichts
der Tatsache, daß seine nicht mehr als die eines Schutzpatrons der
TE wahrnimmt. Im Zuge dieser Entwicklung jeg CS, WEEC111)1 der moderne
Staat der Kirche die uUufSsIiC. ber se1n Schulwesen ach und ach
hat uch in Deutschland 1St die Schule allen Entgegenkommens 1m
Westen konfessione indifierent, sofern N sich nicht ausgesprochene
Bekenntnisschulen handelt, auch be1 en römischen Versuchen, auf Um:-

hinter diese einmal Lintie zurückzuweichen.
Ks S1nd aber auch Yanz andere ntwicklungen beobachten, die DA Bil-
dung ganz Amter 1n der Kıirche geführt haben Modellartigen ( ha-
rakter hat der VO  - derT1in Mitteldeutschland LECU aufgebaute Religions-
unterricht auf der Basıs eigener Kräfte. Dieser Aufbau 1st efr ihm
entgegenstehenden Schwierigkeiten gelungen un hat mindestens 1n einer
eit ogrößerer Spannung voll wirksam werden können. An diesem eisple.
wird klar, daß die Geistlichen diese Aufgabe unmöglıch 7usätzlich hätten
übernehmen können. Im Westen 1St eine Fülle VO  w Parallelen Kanz anderter
Art erkennen. Die moderne Massengesellschaft verlangt LIEUC Formen
des Amtes, VOLN der Industrieseelsorge bis ZU Besuchsdienst, VO  o der
Krankenseelsorge bis AL Telephonseelsorge. [Das überkommene Schema
eines rnonopoliéierten geistlichen AÄAmtes annn den heutigen Umstän-
den bis in die eintfachsten ländliıchen Verhältnisse hinein den Auftrag der
Verkündigung nicht mehr ausschließlich wahrnehmen. Innerhalb der Ge-
meinde selber erscheinen Lektoren. Die Kindergottesdienste un Jugend-
ZruppCNH, die Männer- und Frauenarbeit erfordern den Kınsatz besonderer
Kräfte, bis hın den Religionsunterricht erteilenden Lehrern un vielen
anderen AÄmtern und DDiensten. [ )as alles zeigt e1ine schr difterenzierte AÄAmter-
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sfruktur VO: sehr üntefschiedlithen A'ufgaßen. Die Diakone, Kirchén—
musiker, Krankenschwestern und Kirchenvorsteher, S1e alle gehören 1n den
Bereich der Ööfentlichen Verkündigung hinein.
Je mehr aber dieser Auf bau 1n mannigfachen Strukturen berücktsich-
t1gt wird, desto fragwürdiger mMussen einzelne HEUGC Erscheinungen se1n.
Der Entwurf einem hannoverschen Pastorinnengesetz bietet dafür einen
interessanten emonstrationstall. DDieses Gesetz ist Von den fragwürdigen
biblischen Grundlagen ganz abgesehen, schon deshalb sehr problematisch,
we1il Ort der IDienst der TAau ausschließlich auf dasAmt der,,Pastorin‘festge-
legt 1St. Darın i1st eine deutlich rückläufige Tendenz testzustellen, schr auch
die gesetzliche Regelung eines ZUrr. Zeit schwebenden Zustandes begrüßen
ISt. Nachdem die monopolisierte Auffassung des geistlichen Amtes wen1g-
STENS anfangswelse abgebaut wird, stellt dieses (Gesetz einen Rückfall 1n e1in
falsches Amtsverständnis dar, daß schon VO  - hier aus Sanz abgesehen
V O11 vielen weiteren hiler nicht erörternden Gründen, eine Ver-
abschiedung LLUL schwere Bedenken angemeldet werden können. Für
1  w Zusammenhang legt das Hauptargument darin, daß der schr weıite un!
diferenzierte KE1insatz der ‚Frau ach dem Neuen Lestament 1n eine einzi1ge
Fasta Linie hineingezwängt wird, die ofensichtlic. einem ganz bestimmten
Zug der Zeit 1im Sinne der Gleichberechtigung olg In diesem Zusammen-
hang fällt der Akrzent auf die alsche Se1ite®0.
Die genannten AÄAmter gehören alle 1n den Bereich der öfftentlıiıchen Verkündi-
ZULL& hinein. Insoweit bleibt das alte Schema unangetastet, wonach Ööftent-
liche un private Verkündigung unterscheiden S1ind. Neu aber 1st die
rage, w1€e sich diese Ätl'lt61' dem historisch gewordenen ministerium VC1-

halten sollen  9 das ohne besondere Veränderungen, abgesehen VO  ; seiner
gesellschaftlichen Wertung un Bedeutung, immer das yleiche geblieben
1St. ach w1€e VOTL sind Pfarrer 1n den Gemeinden, die ihren IIienst
Ltun w1e 1in der Retormationszeit auch. Man würde dem Sachverhalt sicher
nıcht gerecht, WCINI) die Amter intfach ignorlert würden. [)as ist
schon deshalb nicht möglıch, we1l für viele VO  w ihnen eine gottesdienstliche
Einführung vorgesehen 1st. WwI1e überhaupt der Grundsatz gelten sollte, daß
ein Ööfftentliches Amt ohne öffentliche KEinführung wahrgenommen werden
sollte Die ese VO  a der Entfaltung des minıster1um, die Rıchtiges enthält,
1St oftenbar nicht geeignet, den komplizierten Sachverhalt aNZEMESSCH ZU

Entwurf eines Kirchengesetzes über die Rechtsstellung der Pastotrinnen, (Oktober
uth Monatshefte, 1E 1962, AD ZZZAUTA Demgegenüber ist die ‚, Verordnung

über das Amt der Pastorin in der Evangelischen Kıirche der Union'  .. VO: 1962
weiter gefaßt un kommt darum der neutestamentlichen Vielfalt der Ämter viel näher
als detr hannoversche Entwurf, vgl uth Monatshefte, 1962, 475$£.
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Ausdruck bringen. Hıer geht 65 vornehmlich die rtage der Ööftent-
lichen Verkündigung.
Man hat, W16 die These VOIL der Entfaltung des Amites 1 den AÄmtern Z)  >

Gewicht datauf gelegt den esonderen Charakter des gemeinde-
bzw kirchenleitenden Amtes herauszuarbeiten Stattdessen hat sich die
rage Amt und Amter stärker den Vordergrund eschoben Das kirchen-
leitende Amt 1STt Wort und Sakrament gebunden Hier hängt die rfe
VO geistlichen Amt MI1t dem Kirchenbegriff unmittelbar DIie
Leitung der Gemeinde geschieht durch Wort un! Sakrament I diese allge-
e1nSte Formel müuüßte einzelnen sechr 141el mehr durchdacht werden als
CS diesem Rahmen möglıch 1STt [ )as Schema VO e1inNne- und Juris-
diktionsgewalt ErWEeISTt sich ach reformatorischem Verständnis als nıiıcht

wesentliche Strukturen des geistlichen Amtes beschreiben Es
1ST auch hier och einmal betonen daß CS ach evangelischer Auffassung
keinen Unterschied 7wischen Pfarramt und Bischofsamt prinzipieller Hın-
sicht o1bt. Damit entfällt keineswegs die rage ach der Besonderheit des
bischöflichen Amtes
Das gemeinde- bzw kirchenleitende Amt 1STt durch die Verwaltung VO

Wort und Sakrament festgelegt Damıit 1ST keineswegs gEeEsSagt daß 6S neben
diesem gemeindeleitenden Amt nicht andere Amter x1ibt die der Wort-
verkündigung dienen Es 1ST damit aber ebensowenig geSsagt daß die Kın-
eit VOI Wort und Sakrament besonders 1nDlic. auf das Sakrament
das Amt der Geistlichen besonderer Welise qualitativ aufwertet as kann
schon deswegen nicht geschehen we1l das Sakrament nıcht C111C höhere
Ordnung ber dem Wort 1STt Der [Dienst der Kinheit VO Wort und
Sakrament hat VO beiden her besonderen Akzent er 1ST das ST-
liche Amt nıiıcht einfach C116 der vielen Teilfunktionen des NUısterium Ks
ibt spezifischen Unterschied der durch den I] d)ienst der KEinheit
VON Wort und Sakrament begründet 1ST I dieser ] dienst sich fort
7  ose andere Amter em alle Amter wieder die Miıtte des (Sottes-
dienstes hineinführen binden SI die Gemeinde 1LICU die Kınheit des
Gottesdienstes als der Eıinheit VO: Wort und Sakrament Es muß sich
der Auffassung des geistlichen Amtes entscheiden welches Verständnis VO

(Gottesdienst schließlich vorliegt Insotern gehö die feVO geistlichen
Amt unmittelbar MIT dem Gottesdienstverständnis un JC ach
dem W1e6 dieses aussieht wird auch die Auffassung VO geistlichen Amt
beschafiten SC1MN

Das ilt auch für den falschen Gottesdienst der C Roms der NOT-

wendigerweise MITt falschen Konzeption VO geistlichen Amt VCI-

bunden 1STt Die evangelische Debatte das rtechte Verständnis des Amites

47



1sSt aber auch einigen Stellen deswegen so unklar, weil nicht eine
Verständigung ber das Wesen des Gottesdienstes stattgefunden hat. So
schr eine immer diferenziertere Amterstruktur eintach notwendig 1St,
schr 1St die einigende Mitte des Gottesdienstes immer wieder sehen. Die
Mitte des lutherischen Gottesdienstes 1sSt die Messe. { )Das el nicht, daß
6S NUurr diesen einen gottesdienstlichen I'yp geben dürfe Hier geht
die prinzipielle Mitte Dieser Mittelpunkt 1im en der (GSemeinde trahlt
ach en Richtungen Aaus. In dem Maße aber, 1n dem diese Mitte wirklich
gesehen un! testgehalten wird, wird auch der [Dienst der Pastorin CLWAa,
vornehmlich auf diese Mitte konzentriert, fraglich bleiben, ungeachtet des
klaren Vorbildes der echten katholischen Überlieferung der Kirche Nimmt
iNAan den Ausgang bei dem vollen Gottesdienst, 1st die Gestalt des ge1ist-
lichen AÄAmtes nıiıcht beliebig fAexierbar. S1e 1st durch ein bestimmtes Ver-
ständnis des (GGottesdienstes auch 1N einer bestimmten Weise festgelegt. EsS
sollte V Ol oft 2AUS 1e1 stärker der Versuch nNnte  mmen werden, die
AÄmter der X irche 1in ihrem gottesdienstlichen Zusammenhang sehen.
Krst VO  a hier aus annn die rage Amt un AÄAmter 1n einer richtigen Weise
1n den Blick kommen. So ange die gottesdienstlichen Formen 1n ihrer bis-
herigen Starrheit bestehen bleiben, ohne daß ganz Cu«c Iypen der Ver-
kündigung 1n einer immer diferenzierteren Weltgefundenwerden, wird auch
die Ämterfrage nıe aus einer bestimmten Enge herauskommen, In der S1e
bis heute jedenfalls unverkennbar 1st.
Die Unsicherheit der CL Zeit hätte nicht aufkommen können ohne ein
bestimmtes grundsätzliches Mißverständnis, das für die eschichte der
lutherischen Theologie nicht uninteressant 1st. [Das Luthertum hat sich 1in
der rage des geistlichen Amtes nicht gesetzlich entscheiden können. Daraus
1sSt der alsche Schluß DSCZODCNHN worden, daß alle konkrete Ordnung eine
rage der Vernunft un der Zweckmäßigkeit sSe1. DDiese Antwort ist richtig,
aber doch 1Ur teilweise; S1e stellt darum eine jener vielen Halbwahrheiten
daf., die 17 hohem Grade gefährlich sind. Wort und Sakrament bilden eine
prinzipielle Grenze aller bloßen Zweckmäßigkeit gegenüber. Hier i1st ein
eindeutiges 1US divinum, ber das die (Gemeinde keine Gewalt hat [Da Wort
un! Sakrament dem geistlichen Amt und nicht en Gliedern des C1L-

dortium ohne Unterschied anvertraut sind, liegt 1er ein esonderer Akzent.
er 1St nıcht allein VO  - der Entfaltung des miniısteri1um auszugehen, SO11-

ern VON der Existenz des gemeindeleitenden Amtes, das der Gemeinde
Wort und Sakrament- mitteilt. Wort un Sakrament sind 1ur1is divinıi. S1e
sind der Gemeinde vorgegeben. Krst VOIll beiden her empfängt das ministe-
t1um seinen Sinn un se1ine Aufgabe.
Ks geht daher auch nicht tatale hierarchische Tendenzen, sondern
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die einfache Erkenntnis, daß die Gestaltung des geistlichen Amtes nıiıcht
einfach Sache der Vernunft un menschlicher Ordnung se1n 4anNnn. [ Ies-

sind weltliche Analogien eine prinzipielle Grenze geführt. [ )as
e1 1n der PraxIis etw2 auch, daß cdas Amt einer Pastorin nıcht einfach
Aus weltlichen Rechtsanalogien abgeleitet werden kannn Es wird daher auch
1immer wieder die Aufgabe se1n, das gyeistliche Amt 1n seiner besonderen
Gestalt womöglich 1m geraden Gegensatz allen möglichen Modeströ-
MUNSCIL entwickeln. Allein VO Gottesdienst her AäaßBßt siıch SagcCl, wWwWas

das geistliche Amt ist Ist hler Klarheit, wird auch für das geistliche Amt
1116 orm Ainden se1n, die den Erfordernissen der Gegenwart entspricht.
Ks annn nicht die Aufgabe lutherischer Theologie se1n, das Museum der
Vergangenheit hüten
Die bisherigen Überlegungen haben teilweise schon die Ordination mi1it
ertfaßt An der Ordination wird sichtbar, welches Verständnis VO gelst-
lichen Amt schließlich vorliegt. Die bisherigen Überlegungen versuchten

zeigen, daß nicht möglıch iSt, das geistliche Amt MIT der allge-
meinen Formel des ministerium 1n der Weise verbinden, daß ein Spe-
ikum des geistlichen Amtes nıcht mehr sichtbar wird. Gelegentlich 1st
auch die Neigung rein funktionalen Aussagen der Grund dafür, daß eın
eigentlicher Akrvzent für die Ordination niıcht herauskommt. Es annn auch
der Eindruck entstehen, als ginge die Ordination 1n der Vokatıon infach
auf8l Es 1St auch die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß antiırömische
Ressentiments einer weiteren Entfaltung der Ordination entgegenstehen.
Kıiıne gegenteilige Ausnahme macht das Buch VO  - Heubach ‚„„Die rdi-
nation D Amt der Kirche‘‘ hne jer 1R ausführliche Würdigung ZuUu

versuchen, SC1 bemerkt, daß der angel einer klaren Begrifflichkeit sich
allenthalben bemerkbar macht uch 1st eine YEWISSE pragmatische Abzwek-
kung unverkennbar, die eine Lücke 1n der gegenwärtigen Theologie un
Praxıis schließen möchte. Diese Prämisse aber wiederum steht einer oründ-
lichen allseitigen Behandlung 1m Wege
egen den Versuch der Durchführung 1m einzelnen lassen sich schwere
Bedenken nıiıcht unterdrücken. KFür einen lutherischen Beitrag ZuUum ema
1St eine solide neutestamentliche Besinnung fordern, auch WEEC1111 dabe1i
deutlich werden muß, daß das biblizistische Vertahren dieser Stelle kein
Weg ZULT Lösung der rage SE Die Untersuchung zeigt daher bestimmte
Lücken. eEeLtwa 1n der Bestimmung des Apostolats un den Folgen, die sich
daraus ergeben oder mindestens VO den Reformatoren entwickelt worden
S1nd. Die klaren Grundlagen aber fehlen auch, WEC1111 Heubach 1er mMuUunNeTAa

des geistlichen Amtes einführt, ohne daß Gr deutlich machen kann, woher
Brunotte, , 186f.
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diese kommen?®?2. Sie haben keinen ”„ureichenden Grund 1n der lutherischen
Theologie. Der Autor unternimmt daher auch nicht den Versuch einer
systematischen Klärung Luther un!: den Bekenntnisschriften. Gelegent-
liche Hinweise ach beiden Seiten können diese notwendige Untersuchung
nicht 1: Bezeichnenderweise die Darstellung eim 19 Jahr-
hundert ein wobei auch die rage bleibt, ob die aufgebotenen Zeugen
wirklich als repräsentativ gelten können. Darüber hinaus bleibt die rage,
ob nıicht bei diesem Verfahren die rtthodoxie und ihre Deformation der
Ilutherischen Ständelehre unberücksichtigt bleibt, die doch 1n starkem Maße
die Auseinandersetzungen des 19 Jahrhunderts überschattet. In SySteMa-
tischer Hinsicht geht Heubach der Unterscheidung VOIN ministerium und
sacerdotium nicht weliter nach, WAas zweifellos MIit der Schwäche 1n der I Jar-
stellung der retormatorischen Theologie überhaupt zusammenhängt. Im-
merhin 1St der Versuch einer weitschichtigen Untersuchung der Ordinations-
rage dankbar anzuerkennen, wenngleich die rage bleibt, ob die dabei
angewandte Methode ZuUr Kläirung vordringen annn
Für I uther und Melanchthon hat neuerdings Lieberg das Mater1al ST Trdi-
nation sorgfältig herausgearbeitet und amıt eine empfindliche 1C schlie-
Ben können. uch wenn Luther 1n aller orm die Absetzung eines Ordi-
nlierten kennt, äßt sich daraus keine Geringschätzun der Ordination
herleiten. Wie die römische Kirche seiner eit zeigt, 1St eine rechtmäßig
konstituierte Hierarchie 1n keiner Weise der Bewelis dafür, daß nicht jeder-
Zeit die Trienre 1n die d RF einbrechen aın Es 1st auch nicht über-
SCHEnN. worauf eigentlich Lieberg ZU ersten Male die Aufmerksamkeit ZDE-
en hat, daß Luther WwW1e eine spezielle Amtsgnade kennt Wer
VON Gott einen besonderen Auftrag bekommen hat, darf auch darauf VOI-

Die Ordination un Amt der Kırche. Arb Geschichte Theol. Luthertums, 2,
Berlin 1956, Dombois kritisiert VOr allem die VO:  - Heubach
übernommene UOrdnung, wonach aut die vOocat1o und ordinatio die M18SS10 erfolgt,
indem darauf autmerksam macht, daß sich in der Frage der M1SS10 die altkirchliche
un griechische Ordinationslehre VO:  - der lateinisch-neukatholischen unterscheidet,

561 Das otrientalische Kirchenrecht bestimmt, daß der Bischof se1in Amt
nicht durch Ernennung, uch nicht durch M4SS10, sondertrn IST durch Konsekration
erwirbt, 564 Daraus zieht Dombois den Schluß: ‚„„Heubach metaphysiziert
vielmehr die römisch-katholische Ordination lateinischer Tradition unı erhebt S1e ZUTr
allein wesentlichen Vollgestalt des (freilich bekämpfenden) Begrifis®”, eb Weiterhin
wird Heubach geltend gemacht, daß dieser sich war habituelle Vorstellun-
gyen 1m Zusammenhang der Ordination wende, hne in Wahrheit aus diesem Denk-
schema herauszukommen. Die VO:  - Heubach gebildete Formel „personal-funktional®”
(S 70) besagt tatsächlich ein Überwiegen des funktionalen Momentes VOL dem PCI-
sonalen, 564£.,



trauen, daß Gott ihm auch 1n einer esonderen Weise Zur Seite sein wird®s3.
Hier 1st eine ausschließliche Beschränkung auf das geistliche Amt nicht
möglich, w1ie eLiwa der Vergleich mit der Ehe deutlich zeigen annn Immer-
hın 1st nıiıcht verkennen, daß sich bei Luther Zusammenhänge finden,
die INa bis dahin leichtfertigerweise allein dem 19 Jahrhundert meinte
schreiben sollen
Überlegt INall, was materilaliter 1n der Ordination gyeschieht, lassen sich
VOL em 7wel1 Merkmale feststellen. as ist die Bindung einen
bestimmten Bereich, nämlich den Auftrag der SÖffentlichen Verkündigung
des vangeliums un die allein SÖöffentlich geschehende erwaltung der
Sakramente. Durch die Ordination VOTL der Gemeinde wird deutlich g._
macht, daß der Ordinierte einen öftentlichen Auftrag 1in der Gemeinde
un für die Gemeinde auszurichten hat Fa diesem IIienst wird
Handauflegung un Gebet der Gemeinde bestellt Die 1 Gebet mithan-
delnde Gemeinde macht deutlich, daß ihre AaC yeht, die hier DEC-
schieht Hier wıird VO einer anderen Se1ite AaUus deutlich, daß privat und
SÖftentlich 1m Gegensatz Z heutigen Verständnis Bereiche markieren, die
mit der besonderen jeweiligen Existenzform der (3emeinde D
hängen, die einmal als ZU (Gottesdienst versammelte Gemeinde un einmal
als Geme1inde innerhalb VOIN Famıilie un Beruf, also 1m privaten un! 1m
Ööffentlichen Bereich erscheint.
In der weliteren Bestimmung der Ordination tritt eine gewlsse nalogie
ZAPE Abendmahlslehre heraus. (Gsottes Verheißungen treten 1n Kraft hne
daß die Gemeinde eLitw2 die Möglichkeit hätte, über den (eist gebieten,
darf S1e gewl se1in, daß sich die Verheißung VO 10,16 ‚„ Wer euch
hört, Orft mich!‘‘ erfüllen wird. IDieser Ruf ist ein RufZ IDienst für die

Kirche Der Häretiker dagegen steht nicht mehr Christ1i Statt®+*
Der Ordinierte darf die Gew1ißheit aben, daß sich (Gsott der V OIl ihm
befohlenen SÖöftentlichen Verkündigung des Wortes bekennen wird. DIe (;e-
meinde ebt davon, daß die Botschaft, die den Jüngern Christi aufgetragen
wurde, ihr das T ehben chenkt un sS1e 1in alle ahrhe1 leiten wird. [JDer
Ordinierte darf die Gewißheit haben, daß Christus selber iSt, der iıh
in den Dienst hat, indem der SaNnzCH Gemeinde dienen soll
Die Kinheit VvVon Einzelgemeinde und Gesamtgemeinde ist unmittelbar da
Wer diese Ordination empfangen hat, darf geWwl se1in, daß se1ne Arbeit
nicht vergeblich 1sSt 1n dem Herrn. Kr weıiß, daß CS nıcht die Gemeinde 1St,
die i1hm etztlich seinen Auftrag gegeben hat; sondern der Herr selber Daher

Lieberg, 223f7.
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hat zu reden nicht eigentlich im Namen der Gemeinde, sondern im Auf-
des Herrn. Im Zeugni1s ihrer Hırten OTft die ‘ Gemeinde das Wort

Christ1
So verstanden 1St das geistliche Amt keine für sich stehende Größe Der
Auftrag des Herrn o1bt ihm die Gewißheit, die Gemeinde gewlesen
se1in, die allein durch Wort un Sakrament geweidet werden annn Daher
1St die Alternative VO:  w Amt un Gemeinde nicht sachgemäb. Beide sind
fest aneinander gebunden. [ )as eine annn nıcht ohne das andere SEe1N. Die
Gemeinde wird durch Wort un Sakrament Christt, das durch ihre Hırten

ihr kommt, in den Stand SESELZL, DÜ vollen geistlichen Leben kom-
men Wo das Wort recht verkündet wird un die Sakramente recht -
braucht werden, hat (sott angefangen, seine Verheibungen erfüllen

’u den Fußnoten und S
19 Verfehlt ist die Unterscheidung W Amt un allgemeinem Priestertum bei Prenter,

Die göttliche Einsetzung des Predigtamtes und das allgemeine Priestertum bei Luther,
TALZ: 8 > 1961; Sp.- 322—332, besonders Sp 220 55  Do hat die Abgrenzung der
Bereiche, in denen aufeinander bezogen das Amt un das allgemeine Priestertum die
ihnen gemeinsamen Funktionen ausüben können und sollen, ihre Begründung im
Zentrum des Rechtfertigungsglaubens Luthers gefunden: Wo der Sünder durch das
Evangeliıum gerecht werden soll, ist das Amt notwendig. WOo der Sünder durch das
Evangelium gerecht veworden ist, werden immer außerhalb des Bereiches des Amtes
seine Funktionen AUS freier Liebe LICUC Wege Hinden.““ Hier MU. der Eindruck ent-

stehen, als SE1 das Amt VO:  - einer bestimmten Stute des Glaubens nicht mehr nötig.
uch die Abweisung der Delegationstheorie ist schief, be1i der der Eindruck eines VOIll

der Süunde freien geistlichen Amtes entstehen kann, vgl.Sp.3530: 35  Das allgemeine Priester-
Tum besteht AauUSs Sündern. Deshalb kannn das Amt nıe AUS dem allgemeinen Priestertum
hergeleitet werden, sondern NuUur AausSs der Kinsetzung Gottes.®®

39 (% 4’ 347, ber die Lerte 111US nicht süunde noch streftlich se1n vnd gehöret nicht
1Ns Vater da WIr HCI Vergib VI1lS schuld Denn S1E nicht NSCIS

thuns a D sondern (sottes selbs eigen Wort ist der nicht sündigen noch vnrecht thun
kan Denn e1in Prediger I111US nicht das Vater beten noch Vergebung der Sunden
süchen WEC1111 gepredigt hat (wo e1in rechter Prediger 1St) Sondern 11US mit
JeremiaS vnd rhümen du weißest A das W as AauSs meinem munde SaNngCIH
ist das ist recht vnd dir gefellig. Ja mit Paulo allen Aposteln Vn Propheten
trötzlich Cn Haec dixit Dominus. Das hat (sott selbs gesagt Kt iıterum. Ich bin
ein Apostel vnd Prophet Jhesu Christ1 CWEeSL 1n dieser predigt. Hie ist nicht NOT ja
nicht gut n Vergebung der Sünden bitten als WerTtfe vntecht geleret Denn ist
(Gsottes Vn nicht me1in WO: das M1r (sott nicht vergeben sol noch kan Sondetn
bestetigen loben krönen vnd HCM Du hast recht geleret Denn ich hab durch
dich geredt vnd das WOTT ist melin. Wer solchs nicht rhümen kan VO  - seiner predigt
der lasse das predigen anstehen Denn leugt gewislich vnd estert Gott.


